Offizieller MORGAN Vertreter Abt Auto m 0 bi Ie AG

Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Liestal, den 23.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanover umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-

rima Cherheit” auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
AotadomebieAS mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausriistungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrlistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stltzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden finfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kiirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Uber 300000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

ot Aanonde i Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Adresse
Lausenerstrasse
4410 Liestal

Telefon

061926 8555

Telefax

061926 8566

E-Mail
info.liestal@abtautomobile.ch
Internet
WWW.MOrgan-swiss.ch

Postcheckkonto
40-18463-6

Bankverbindung

Credit Suisse, Liestal

IBAN;
CHO304835037472561000

BIC:
CRESCHZZ44A

MwSt-Nr,
114 695

Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsdmtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlésslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fiir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geitenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fiir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grosse-
ren Produktauswabhl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsémtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. 6ko|ogische Vorteile
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Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fihrt zu einer Erhdhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn klnftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots fiihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Blrgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Geblihren fiir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und flihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht lhnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verfiigung.

Freundliche Griisse
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Alain Beutler
Rue du Village 7
1081 Montpreveyres

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait 2 Montpreveyres,
le 17.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Alain Beutler, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules 3 moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieuy, elle multiplie

les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

* l'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation;
* lalimitation du nombre d'organismes de controle -

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires 2 F'acceptation des VN dimportation)
® ladiminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification)

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Alain Beutler ' '
Signature : W

Garage Alain Beutler
Rte du Village 7

1081 Montpréveyres
Tél. 021 903 20 04




ASTRA ge\/

LA

071231

ASTRA

20 April 2018

Atelier Olivier Peitrequin
Route d'Yverdon 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

e Fait Cheseaux-sur-Lausanne
le 12.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Olivier Peitrequin, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiere » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieuy, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

o [|'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allégement administratif (nombre de documents nécessaires 4 'acceptation des VN d'importation) ;
|a diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Olivier Peitrequin
Signature :

e
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Vernehmlajssung, UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungna;hme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungsprifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrite Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 ertffnete Vernehmiassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesrétin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmilassungsunteriagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verke;hrssicherheit“ um. :

1. Vorbe%nerkungen

Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrussen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
surﬁgsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwurfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen. .

Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt

wir;d.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bertcksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrlistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufuhren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich némlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht aiter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses. '

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung praft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrs@mtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprufungen und Aufgebote mehr durchfahren. Die frei
werdenden Ressourcen konnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positi\_}e volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlésslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge

zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,

wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Mérkten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhbhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden koénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fihrt zu einer zeitnahen Uberprufung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehdrt
die: vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger. .

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen. wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fur eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



o Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots filhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruck-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfailen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren far Identifikationsprufung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht lhnen Rolf Schwager jederzeit gerne zur Verfugung.

Freundliche Grisse

Gy
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Auto Discount Uster AG * Neugrutstrasse 14 - CH-8610 Uster
Telefon 043 433 33 33 - Fax 043 433 33 34 - info@adu.ch - www.adu.ch

Eidgendssisches Dep. fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)
Vernehmlassung (VTS)

CH-3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Uster, 19. April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend
VTS und die uns von Frau Bundesréatin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen.
Der Entwurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahr-
zeugen und mehr Verkehrssicherheit" um.

1. Vorbemerkungen

» Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpas-
sungen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Ver-
nehmlassungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbeson-
dere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

¢ Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der
Mo. Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament be-
auftragt, eine Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und



mehr Verkehrssicherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungspro-
zesses geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die
Mo. Darbellay umgesetzt wird.

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug
beim Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute
nicht mehr zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berucksichtigt die rasanten
fahrzeug- und dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die tech-
nischen Bau- und Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars
langst etabliet. Zudem enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-
Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standardmaéssig die fur eine Zulassung erfor-
derlichen Informationen. Die administrative Zulassung beriicksichtigt diese Entwicklungen
und erlaubt es den Strassenverkehrsémtern, das Zulassungsverfahren fur Fahrzeuge, wel-
che ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden Organisationsstruk-
turen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars ha-
ben sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher
schlicht unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrs-
amt zur aufwandigen ldentifikationskontrolle vorzufihren (Verzicht auf Prufung, ob Fahr-
zeug und Konformitatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich
auf die in der EU (vom Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahr-
zeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg
(vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden fiinf-
mal kontrolliert! 1. ASTRA pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben;
2. bei kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Gbergibt (in den
meisten Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche
Punkte wie bei den vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift
der Verkehrsexperte die Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*)
vom CoC auf das Formular 13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am
Schalter die Dokumente ein letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren re-
duziert: Die Dokumente werden nur noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-
Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inverkehrsetzung des Fahrzeuges ge-
prift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.
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Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung
verkurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt
aus dem CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbes-
sert und die Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten
Fahrzeugen mit Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr
durchfthren. Die frei werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B.
fur den Abbau bestehender Uberhénge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwa-

gen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitét. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahr-
zeug in die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des
ASTRA geladen. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den
Strassenverkehrsamtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlésslich der CO2-Besteuerung durch das Bun-
desamt fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsféhige Fahrzeuge durch
die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt
die langjéhrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine
Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewéahr-
leistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher.
Die Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht lter als ein Jahr und weniger
als 2000 km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die
Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften
entsprechen, wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funk-
tionskontrolle beim Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist
die Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zu-
lassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelim-
port generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den
vom UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechni-
schen Vorschriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse ab-
gebaut sowie Wettbewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grdsseren
Markten bzw. der grésseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.
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4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressour-
cen bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebraucht-
wagen eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbes-
sert deren Verkehrssicherheit und wirkt préaventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsi-
cherheit auch durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht.
Davon profitieren sdmtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen
vor allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfall-
schwerpunkte beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebil-
dete Menschen in sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der
Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie fihrt zu einer zeitnahen Uberprifung
von Gebrauchtwagen durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge
verbessert. Somit gehért die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante
Verbesserung der Sicherheit auf unseren Strassen bringen.

Stdrkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht
dem in der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in
anderen Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklara-
tion Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Birger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen
Abgas-Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirken-
den Schadstoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der
Anzahl umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung
und die Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten
zu den kantonalen Strassenverkehrsamtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig.
Dies hat eine massive Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum
Wohle aller entlastet.

Erhohung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulas-
sungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergros-
serung des Angebots flihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahr-
zeuge ersetzt wird.
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6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund
und Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wéhlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu
gemass Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumen-
fahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen,
weshalb kein Ruckgang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton
wird es auch zu keinen Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden
Pruf-Ressourcen fur Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

» Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU
und Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu
Kosteneinsparungen (keine Geblhren fir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B.
keine Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fiithrt. Der geringere buro-
kratische Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und flhrt letztendlich
zu tieferen Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisin-
sel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Be-
ricksichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende gerne zur Verfugung.

Freundliche|@risse
LY

Auto Disc t Uster AG

e
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Mario Fllckiger
Geschéfsleitung



Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Zirich, 6.4.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit® um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwlrfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berlicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
AusrUstungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars l&ngst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsédmtern, das Zulas-
sungsverfahren fiir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrlstungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzuflihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stltzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden flinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung priift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung®) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdamtern. Die administrative Zulassung ver-
kirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich (ber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine |dentifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fUr das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgédngige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlésslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitét auch in Zukunft gewahrleistet.
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Ankommen,

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht dlter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile flr Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung flihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehdrt
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies flhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fUr eine |dentifikationskontrolle mehr nétig.

In unserem Fall bedeutet eine einzelne Priifung eines Fahrzeugs im Strassenverkehrsamt Zu-
rich zwei Fahren a 45 Minuten quer durch Zirich. Wenn man das multipliziert und in etwa auf
alle Betriebe umrechnet, sieht man den Unsinn der Prifungen nur damit ein Experte die Fahr-
gestellnummer prift und 15 Minuten lang die Daten aus dem COC abschreibt und in das For-
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mular 1320A eintragt. Der Wegfall dieser Priifung hat eine sofortige positive Auswirkung in der
Senkung unnétiger Fahren und damit eine massive Senkung der Verkehrsbelastung und des
Schadstoffausstosses.

Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrdsserung des
Angebots flihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Bilirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig konnen die Importeure wahlen, ab sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenbldttern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Geblihren fiir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Gerne stehe ich Ihnen fir Rickfragen zur Verfigung.

044 344 14 45 - Blro
079 422 13 42 - Mobile
044 344 14 44 - Verkauf
044 341 00 00 - Garage
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Eidgendssisches Dep. fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)
Vernehmlassung (VTS)

CH-3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Uster, 19. April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zuiassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend
VTS und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen.
Der Entwurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahr-
zeugen und mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

* Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrussen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpas-
sungen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Ver-
nehmlassungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbeson-
dere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stormanéver umzusetzen. Mit der Annahme der
Mo. Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament be-
auftragt, eine Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und



mehr Verkehrssicherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des faufenden Vernehmiassungspro-
zesses geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die
Mo. Darbellay umgesetzt wird.

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug
beim Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefithrt werden. Diese Regelung ist heute
nicht mehr zeitgeméss. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten
fahrzeug- und dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die tech-
nischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars
langst etabliet. Zudem enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-
Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standardmassig die fur eine Zulassung erfor-
derlichen Informationen. Die administrative Zulassung berticksichtigt diese Entwicklungen
und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfahren fir Fahrzeuge, wel-
che ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden Organisationsstruk-
turen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars ha-
ben sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher
schlicht unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrs-
amt zur aufwéndigen Identifikationskontrolle vorzufuhren (Verzicht auf Prifung, ob Fahr-
zeug und Konformitatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stutzen sich namlich
auf die in der EU (vom Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahr-
zeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg
(vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden funf-
mal kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben;
2. bei kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den
meisten Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche
Punkte wie bei den vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift
der Verkehrsexperte die Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*)
vom CoC auf das Formular 13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am
Schalter die Dokumente ein letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren re-
duziert: Die Dokumente werden nur noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-
Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inverkehrsetzung des Fahrzeuges ge-
pruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprufungen.
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Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung
verkurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt
aus dem CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbes-
sert und die Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten
Fahrzeugen mit Typengenehmigung — keine Identifikationsprufungen und Aufgebote mehr
durchfihren. Die frei werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B.
fur den Abbau bestehender Uberhinge bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwa-

gen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahr-
zeug in die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des
ASTRA geladen. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den
Strassenverkehrsdmtern. Durch die vorgéngige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlésslich der CO2-Besteuerung durch das Bun-
desamt fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch
die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt
die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine
Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahr-
leistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher.
Die Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger
als 2000 km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestelit, dass die
Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften
entsprechen, wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funk-
tionskontrolle beim Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen maéglich. Somit ist
die Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zu-
lassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelim-
port generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den
vom UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechni-
schen Vorschriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse ab-
gebaut sowie Wettbewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren
Markten bzw. der grosseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.
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4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressour-
cen bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebraucht-
wagen eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbes-
sert deren Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsi-
cherheit auch durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht.
Davon profitieren samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen
vor allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfall-
schwerpunkte beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebil-
dete Menschen in sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der
Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung
von Gebrauchtwagen durch die Strassenverkehrsdmter, was die Sicherheit der Fahrzeuge
verbessert. Somit gehdrt die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante
Verbesserung der Sicherheit auf unseren Strassen bringen.

Stérkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht
dem in der Schweiz bewé&hrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in
anderen Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklara-
tion Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Biirger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen
Abgas-Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirken-
den Schadstoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der
Anzahl umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung
und die Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten
zu den kantonalen Strassenverkehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig.
Dies hat eine massive Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum
Wohle aller entlastet.

Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulas-
sungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergros-
serung des Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahr-
zeuge ersetzt wird.
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6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund
und Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenbléttern des ASTRA zulassen oder neu
gemass Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumen-
fahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewéhrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen,
weshalb kein Rickgang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton
wird es auch zu keinen Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden
Pruf-Ressourcen fir Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

» Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU
und Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu
Kosteneinsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprufung) und Zeitgewinn (z. B.
keine Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsémtern) fiuhrt. Der geringere biro-
kratische Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich
zu tieferen Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisin-
sel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Be-
ricksichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht lhnen der Unterzeichnende gerne zur Verfugung.

Freundliche Grisse

Auto Import Uster AG

anluca Di Modica
itglied der Geschaftsleitung
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Uber 500 Autos aller Marken mit Tiefpreisgarantie.

ASTRA
Eidgendssisches Departement fur " I ” ” ”I , " III I"
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 071175

Bundesamt fur Strassen (ASTRA)
Vernehmlassung (VTS)
3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Wohlen, 29. Marz 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 er&ffnete Vernehmilassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunteriagen. Der
Entwurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen
Anpassungen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der
Vemehmiassungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere
mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt,
eine Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmilassungsprozesses
geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo.
Darbellay umgesetzt wird.

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

e Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bertcksichtigt die rasanten fahrzeug- und
dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und

Bremgarterstrasse 75 und 38 « CH-5610 Wohlen
Phone +41 (0)56 622 13 43 » Fax +41 (0)56 619 70 80
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Uber 500 Autos aller Marken mit Tiefpreisgarantie.

Ausrustungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC)
standardméssig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative
Zulassung bericksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das
Zulassungsverfahren fiir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der
bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrtstungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur
aufwéandigen Identifikationskontrolle vorzufuhren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und
Konformitatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stutzen sich namlich auf die in der
EU (vom Hersteller) ausgestellten Konformitétspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht &lter
als ein Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren)
zu. Dies erhéht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden finfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung praft Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprufung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung®) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung
verkirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus
dem CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und
die Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfithren. Die frei
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau
bestehender Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten firr das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA
geladen. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den
Strassenverkehrsdmtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige
Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme
zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung steilt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
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Uber 500 Autos aller Marken mit Tiefpreisgarantie.

Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewéhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen
Vorschriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission
for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie
Wettbewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der
grosseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4, Geselischaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsémtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhdht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft,
dieses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stéirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration
Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriffen der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden
Schadstoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl
umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die
Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den
kantonalen Strassenverkehrsémtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine
massive Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.

Erhbhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des
Zulassungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende
Vergrésserung des Angebots fiihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere
Fahrzeuge ersetzt wird.
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Uber 500 Autos aller Marken mit Tiefpreisgarantie.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu
gemass Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der
Volumenfahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren
zugelassen, weshalb kein Ruckgang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim
Kanton wird es auch zu keinen Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden
Prif-Ressourcen fur Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu
Kosteneinsparungen (keine Geblhren fur Identifikationsprufung) und Zeitgewinn (z. B. keine
Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere birokratische
Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen
Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung
Bericksichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht lhnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verflgung.

Freundliche Griisse
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Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Zirich, 25.04.18

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung Uber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und
die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf
setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungs-
frist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwurfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die
vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Dar-
bellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine
Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicher-
heit“ auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr
um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.


mailto:V-FA@astra.admin.ch

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bertcksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Aus-
ristungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem ent-
halten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standard-
massig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung beriick-
sichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfah-
ren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden Or-
ganisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz flr die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwan-
digen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformitats-
papiere (CoC) Uibereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom Her-
steller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr
und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhoht
die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachprifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behoérden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten Kan-
tonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vor-
gelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die Do-
kumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letz-
tes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch
vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inver-
kehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrséamtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Dis-
position entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit Typen-
genehmigung — keine ldentifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei wer-
denden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehender
Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewéhrleistet Datenqualitét. Bei der administrativen Zulassung wer-
den die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in die
Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen.
Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsam-
tern. Durch die vorgangige Priifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung
(CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fur Strassen ist es ausgeschlos-
sen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungspro-
zess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten,
dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Daten-
qualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Ver-
einfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeit-
punkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich
eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenver-
kehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge
mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewabhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport ge-
neriert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an
die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) an-
geglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbhewerbsnach-
teile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésseren Produktaus-
wahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen bei
den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen einge-
setzt werden koénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Ver-
kehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren sdmtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses
Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsdmter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért die verein-
fachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren
Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Birger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Be-
reichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahr-
zeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstof-
fen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umweltschonen-
der Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kunftig sind keine Fahrten zu den kantonalen Strassenver-
kehrsamtern fir eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Senkung des
CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



e Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrdosserung des An-
gebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kan-
tonen

Kein Rickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typen-
genehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass Mo.
Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird je-
doch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fir KMU und Burger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Biir-
gern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kostenein-
sparungen (keine Gebuhren fiir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und
Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere birokratische Aufwand bei der Zu-
lassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen
und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beruck-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verfigung.

Freundliche Grisse

Orlando Wyss

Auto Steiner Zirich AG
Winterthurerstrasse 700
8051 Zirich

044 325 60 64
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Vernehmiassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit' um.

1. Vorbemerkungen

« Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriussen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbeltay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwlrfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

« Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbeliay umgesetzt
wird.




2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

*

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur ldentifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontroliverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausriistungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderfichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrustungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schiicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolie vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Obereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestelliten Konformitdtspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhdht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition tbergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkie wie bel den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung") vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pritft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprufungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kiirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC obernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine |dentifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrieistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fiir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schiiesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur




Folge hat. Somit ist die Datenqualitit auch in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stelit Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
kmj, die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wo-
durch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erubrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen maglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den gelftenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile flir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markien bzw. der grisse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsdmtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriffung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo, Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeithahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsédmter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration {z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweilt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Sen-
kung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.




» ErhShung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fohren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bew&hrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

* Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Bargern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebthren fur Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende/n jederzeit gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen GrilRen

G
Kupferschmidsir. 88 |
W61 Waldehut-Tiengen
Tl 07741 - 68 96 9¢




Eidgentssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Contone 23.03.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesrétin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit® auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmilassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berticksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und AusrUstungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stutzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden fiinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben: 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition tibergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsimtern. Die administrative Zulassung ver-
karzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tUber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC tbernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tiber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriufungen und Aufgebote mehr durchftihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewéhrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
Xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewéhrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eruibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewéhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Méarkten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie flhrt zu einer zeitnahen Uberprufung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkléarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Birger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern far eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



o Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots flhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere blrokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verfugung.
Freundliche Griisse

Dennis Vonk

Auto Vonk Sagl

Via Campo dell’Era 15
6594 Contone

076 226 24 78
d.vonk@maserati-ticino.ch
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Eidgenossisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Vernehmlassung / Stellungnahme Anderung Zulassungspriifung von Kfz

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei sende ich lhnen meine Stellungnahme zur «Anderung der technischen Anforderungen und der
Zulassungspriifung von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers».

Freundlichen Griisse

Autowin Héichler

GUNDETSWIL
»: INFO@AUTOWIN.CH

To: V-FA@astra.admin.ch

Bcc: marco.belfanti®a-h.ch

¢ Ziircher Kantonalbank, 8000 Ziirich
- Telefon +41(0)52 203 88 10 IBAN CH82 0070 0110 0028 9497 3
- Hauptstrasse 1 : Telefon +41 (0)52 203 88 30 . E-Mail  info@autowin.ch . SWIFT (BIC) ZKBKCHZZB0A
| CH-8543 Gundetswil Telefax +41 (0)52 203 88 11 : Internet www.autowin.ch | CHE-115.944.614 MWST
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Eidgenossisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Gundetswil, 20.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfithrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit' um.

1. Vorbemerkungen

» Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmilas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit® auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt

wird.
i Ziircher Kantonalbank, 8000 Ziirich
. Telefon +41(0)52 203 88 10 IBAN CH82 0070 0110 0028 9497 3
: Hauptstrasse 1  Telefon +41 (0522038830 | E-Mail info@autowin.ch . SWIFT (BIC) ZKBKCHZZ80A

: CH-8543 Gundetswil . Telefax +41(0)52 203 88 11 Internet www.autowin.ch CHE-115.944.614 MWST
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

¢ Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

e Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stutzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht &lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

o Mehrfachpriifung entfallt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition tbergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gieiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprufung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 3. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnotige Mehrfachprifungen.

e Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uiber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfithren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

e Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlésslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
Xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

¢ Ztircher Kantonalbank, 8000 Zirich

 Telefon +41 (0)52 203 88 10  IBAN CHB82 0070 0110 0028 9497 3
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e Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen maglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

e Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Mérkten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Geselischaft profitiert von Verbesserungen

e Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fithrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priiffungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
s&mtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

e Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort

die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

o Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Brger.

5. Okologische Vorteile

¢ Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fithrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr notig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wobhle aller entlastet.
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e Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig konnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bew&hrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Pruf-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

» Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere biirokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fahrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson/en steht/stehen lhnen der/die Unterzeichnende/n jederzeit gerne zur
Verfugung.

Freundliche Grisse

Autowin Hachler P
Guido Héchler/"
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Eidgendssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Schlieren, den 24.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfilhrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und die uns von
Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt die Mo. Darbellay
(13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

o Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen zur
Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfrist (bis 25. April
2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von
Strassenfahrzeugen.

o Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Darbellay wurde
der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK - vom Parlament beauftragt, eine Regelung betreffend
Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des
laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum
wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr zeitgemaéss.
Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und dokumententechnischen
Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU fiir
Autos, Lieferwagen und Reisecars léngst etabliert. Zudem enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-
Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standardméssig die fir eine Zulassung erforderlichen
Informationen. Die administrative Zulassung beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den
Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert
werden, innerhalb der bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sich die
technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht unnétig, die Fahrzeuge
in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwandigen Identifikationskontrolle
vorzufilhren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformitatspapiere (CoC) {ibereinstimmen). Die
Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom Hersteller) ausgestellten Konformitédtspapiere und
lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg
(vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhdht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden fiinfmal kontrolliert! 1.
ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei kantonaler Anmeldung priift
Disposition Dokumente; 3. Disposition ibergibt (in den meisten Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an
Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei
Identifikationspriifung prift der Verkehrsexperte die Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h.
LAbschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular 13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung
am Schalter die Dokumente ein letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die
Dokumente werden nur noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am
Schalter vor der Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unndtige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsimtern. Die administrative Zulassung verkiirzt die
Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tber das Fahrzeug werden direkt aus dem CoC lUbernommen.
Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Disposition entlastet, da sie — wie
bei den jahrlich {ber 300'000 importieten Fahrzeugen mit Typengenehmigung - keine
Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfilhren. Die frei werdenden Ressourcen kénnen
anderweitig eingesetzt werden (z. B. fiir den Abbau bestehender Uberhznge bei den technischen Priifungen
von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitidt. Bei der administrativen Zulassung werden die von
den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in die Datenbank des
Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen. Dabei erfolgt die
Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsdmtern. Durch die vorgéngige
Prifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-
Besteuerung durch das Bundesamt fir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige
Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die
langjdhrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme
zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stelit Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Vereinfachung
gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht lter als ein Jahr und weniger als 2000 km), die in der EU
typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung noch
vollumféanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erubrigt.
Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen mdglich.
Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung
gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport generiert eine
jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK vorgeschlagenen
Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an die Vorschriften der EU und
der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische
Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnachteile fiir Schweizer KMU vermindert. Von den
grosseren Markten bzw. der grosseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.



Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung filhrt zu freien Ressourcen bei den
Strassenverkehrsémterq, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen eingesetzt werden
konnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Verkehrssicherheit und wirkt
préventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch die Ubernahme von internationalen
technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor allem die
bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte beseitigt werden. Ziel
von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in sicheren Fahrzeugen auf den
Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer
zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der
Fahrzeuge verbessert. Somit gehort die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante
Verbesserung der Sicherheit auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in der Schweiz
bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen Bereichen der
Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt
die Selbstverantwortung der Blrger.

Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-Vorschriften
der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffen wie Stickoxyden und
Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die
erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind
keine Fahrten zu den kantonalen Strassenverkehrsamtern fiir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies
hat eine massive Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.

Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsverfahrens und
die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des Angebots filhren dazu, dass
alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typengenehmigte
Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass Mo. Darbellay (13.3818)
direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewahrten
Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rilckgang der Einnahmen auf Bundesebene zu
erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei
werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Biirgern zu
Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosteneinsparungen (keine
Gebilhren fiir ldentifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und Wartezeiten bei
Strassenverkehrsamtern) fiihrt. Der geringere bilrokratische Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen
entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag
gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlcksichtigung
finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende, Herr Reins jederzeit gerne zur Verfigung.
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Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

La Conversion, 15.4.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und
die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf
setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit" um.

1. Vorbemerkungen

o Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungs-
frist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die
vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Dar-
bellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine
Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicher-
heit" auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr
um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefithrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. In Frankreich zum Beispiel, kann der Wagen direkt mit dem COC zugelassen
werden, warum sollte dies hier in der Schweiz nicht méglich sein? Denn das geltende Kon-
trollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und dokumententechnischen Entwicklungen
nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU fur Autos,
Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem enthalten die vom Hersteller ausgestellten
EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standardmassig die fur eine Zulassung erforderli-
chen Informationen. Die administrative Zulassung berticksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt
es den Strassenverkehrsémtern, das Zulassungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typen-
schein importiert werden, innerhalb der bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu moder-

nisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwan-
digen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformitats-
papiere (CoC) tbereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom Her-
steller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr
und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhoht
die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung praft Disposition Dokumente; 3. Disposition tibergibt (in den meisten Kan-
tonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vor-
gelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung prift der Verkehrsexperte die Do-
kumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung") vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letz-
tes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch
vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inver-
kehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kiirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Dis-
position entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit Typen-
genehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei werden-
den Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehender Uber-
hange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitét. Bei der administrativen Zulassung wer-
den die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in die
Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen.
Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsam-
tern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung
(CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fir Strassen ist es ausgeschlos-
sen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungspro-
zess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten,
dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Daten-
qualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Ver-
einfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeit-
punkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich




eine Kontrolle der Fahrzeuge ertbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenver-
kehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge
mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport ge-
neriert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an
die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) an-
geglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnach-
teile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésseren Produktaus-
wahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen bei
den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen einge-
setzt werden konnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Ver-
kehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfille. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren samtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses
Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrséamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért die verein-
fachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren

Strassen bringen.

Stérkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewéhrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Be-
reichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahr-
zeughalter). Dies stérkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstof-
fen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweltschonen-
der Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen Strassenver-
kehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Senkung des
CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.




Erh6hung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des An-
gebots fithren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kan-
tonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typen-
genehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu geméss Mo.
Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird je-
doch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riickgang
der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen Einnah-
meausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fur Aufgebote zur pe-
riodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Buir-
gern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kostenein-
sparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und
Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere birokratische Aufwand bei der Zu-
lassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen
und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Bertick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfugung.

Freundliche Griisse
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Eidgenéssisches Departement flir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt flr Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung {(VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Rueun 18.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung tiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stormanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit® auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.

Grava da Schmuér Sut 2 « 7156 Rueun - Telefon +41 81 925 43 45 « info@autofriberg.ch » www.autofriberg.ch



g ALITO FIRIBEIRLS

An-/Verkauf « Neuwagenund Occasionen + Reparatur aller Marken
Carrosserie und Lackiererei « Pneuhaus « Autowaschanlagen

Garage Carrosserie

plus plus

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

¢ Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgeméss. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausriistungsvorschriften der EU flur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fiir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berlicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fiir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

* Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewéhrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitétspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht &lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhéht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

* Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden fiinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition {ibergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung priift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung®) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

¢ Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsé@mtern. Die administrative Zulassung ver-
klrzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten (iber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC libernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich {iber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

* Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsémtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsféhige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
Xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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e Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewéhrleistet.

° Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschdpfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

o Erh6hung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsémtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt préventiv gegen Unfille. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

e Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsémter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

e Stdrkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Biirger.

5. Okologische Vorteile

e Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsémtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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e Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots flhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird,

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wihlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebiihren fiir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) filhrt. Der geringere biirokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson/en steht/stehen thnen der/die Unterzeichnende/n jederzeit gerne zur
Verfligung.

Freundliche Griisse

Auto Friberg AG |
Grava da Schrmuér sut2 / [ i

7156 Rueun el i i
08192643 45 )
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Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Hegnau-Volketswil, 30.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung Uber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungsprifung
von Strassenfahrzeugen und EinfiUhrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und
die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf
setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungs-
frist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwurfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die
vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Dar-
bellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine
Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicher-
heit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr
um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bericksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Aus-
ristungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem ent-
halten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standard-
massig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung beriick-
sichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfah-
ren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden Or-
ganisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwan-
digen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformitats-
papiere (CoC) Uibereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom Her-
steller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr
und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhoht
die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachprifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behoérden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten Kan-
tonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vor-
gelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprufung pruft der Verkehrsexperte die Do-
kumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letz-
tes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch
vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inver-
kehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrséamtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Dis-
position entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit Typen-
genehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei wer-
denden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehender
Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewéhrleistet Datenqualitét. Bei der administrativen Zulassung wer-
den die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in die
Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen.
Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsam-
tern. Durch die vorgangige Priifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung
(CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fur Strassen ist es ausgeschlos-
sen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungspro-
zess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten,
dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Daten-
qualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Ver-
einfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeit-
punkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich
eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenver-
kehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge
mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewabhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport ge-
neriert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an
die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) an-
geglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnach-
teile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésseren Produktaus-
wahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen bei
den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen einge-
setzt werden koénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Ver-
kehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren sédmtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses
Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsdmter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért die verein-
fachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren
Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Birger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Be-
reichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahr-
zeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstof-
fen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umweltschonen-
der Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kunftig sind keine Fahrten zu den kantonalen Strassenver-
kehrsamtern fir eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Senkung des
CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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e Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des An-
gebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kan-
tonen

Kein Rickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typen-
genehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass Mo.
Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird je-
doch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fir KMU und Burger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Biir-
gern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kostenein-
sparungen (keine Gebuhren fiir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und
Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere birokratische Aufwand bei der Zu-
lassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen
und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beruck-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen Herr Carmine Langone jederzeit gerne zur Verfiigung.

Freundliche Grisse

Carmine Langone
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Vernehmiassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmiassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunteriagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit® um.

1. Vorbemerkungen

o Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmias-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

¢ Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbeliay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausriistungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmaéssig die fiir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnbtig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
windigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden flinfmal
kontroltiert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition iibergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung priift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kiirzt die Zulassung beim Volizugskanton. Die Daten (iber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jéhrlich (ber 300’000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fiir den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewdhrieistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsdmtern. Durch die vorgéngige Priifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlésslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fiir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geitenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fiir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsncherhelt auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhdht. Davon profitieren
sdmtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsémter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen. '

Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikein. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



o Erhohung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung devs Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots filhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig konnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewéhrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

¢ Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Bilrgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebiihren fiir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) flihrt. Der geringere birokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Geme gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlck-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Autorena Galiiker AG
Igor Garic
Horwerstrasse 120
6010 Kriens

Freundliche Griisse

/



Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

St. Gallen, den 23.03.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung Uber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroéffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérman6ver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bericksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
bericksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren flr Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachprifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behoérden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrséamtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchflhren. Die frei
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsdmtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlésslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswabhl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsdmtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsdmter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Birger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Birger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsdmtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



e Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Birgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Ruckgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fir KMU und Birger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebiihren fir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beruck-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson stehe ich lhnen jederzeit gerne zur Verfigung.

Freundliche Grusse

Mohsen Fayad

AUTOZULASSUNG.CH GmbH
Stahlstrasse 7 | CH - 9000 St. Gallen
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Barras Ignace, Garage du Centre
Rue Tsamplian 4
3971 Chermignon-d'en-Bas

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de Ia
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait & Chermignon-d'en-Bas,
le18.042018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Ignace Barras, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay (13.3818)
intitulée « autorisation simplifiée des véhicules 3 moteurs et davantage de sécurité routiére » pour les
raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des

ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace 3 :

'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

la limitation du nombre d'organismes de contrdle :

'allégement administratif (nombre de documents nécessaires 3 I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le controle d'identification).

La Mo Darbellay visant |'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Ignace Barras GARAGE OU CENC

Slrais: BARRAS IGNACE

; Agence MAZDA
WW CHERMIGNON-DES
Tél. 02

el. 027 /483 37 87 - Fax 463 3
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Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Frauenfeld,23.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschiagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit” auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berticksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausriistungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beruicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fiur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufuhren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht iter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhéht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfilit. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Gbergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung®) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. proft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten iber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC (bernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprufungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Priufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsféhige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjéhrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitét auch in Zukunft gewéahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wo-
durch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen maéglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Paralielimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fiir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fithrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewshrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies stérkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrséamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



« Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots filhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebiihren fur Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere biirokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechpartner stehe ich lhnen jederzeit gerne zur Verfliigung.

Freundliche Griusse

Bichsel Automobile GmbH

Zurcherstrasse 261
8500 Frauenfeld
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Oil of Switzerland

Eidgendssisches Departement flir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Langenthal, den 6. April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung (iber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit” auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mlssen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur ldentifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berticksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berlicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren flr Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Flr Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrlstungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz flr die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen |dentifikationskontrolle vorzufihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stlitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfallt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden finfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prafungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung®) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine ldentifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfithren. Die frei
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten flr das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsdmtern. Durch die vorgdngige Priifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlisslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
flir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erlbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der gréisse-
ren Produktauswahl profitieren inshesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
sédmtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darhellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Blirger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn klnftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine |dentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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¢ Erhdohung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots filhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur ldentifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere blrokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht lhnen Herr Sury (079 642 02 52) jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Verkaufsleiter Sghweiz
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C. Guisolan Automobiles Sar!

Route de Fribourg 71 Case postale 25

1746 Prez-vers-Noréaz
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Prez-vers-Noréaz,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Christian Guisolan, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu @ mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a :

e l'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

® [alimitation du nombre d'organismes de contréle ;

lallegement administratif (nombre de documents nécessaires & I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant |'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Christian Guisolan
Signature :
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Eidgendssisches Departement flir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra admin.ch

Scuol 23.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung tliber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroffnete Vernehmiassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

+« Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmias-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

» Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit’ auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bertcksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berlcksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren flr Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schiicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgesteliten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfdllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden finfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition (bergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung") vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. proft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten (ber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Uber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen konnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewadhrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur for neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eribrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen maglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert_eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschiagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Ll

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fithrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughaiter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fur eine |dentifikationskontrolle mehr notig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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+ Erhohung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots flhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig konnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

+ Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprufung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) filhrt. Der geringere birokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.
Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verflgung.

Freundliche Griisse

Cantieni Motors AG
Via da Brentsch 416

7550 Scuol
0Bl 860 02 79

Riet Cantieni
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Car Audio Concept Sarl

Route Cantonale 55

1025 St-Sulpice
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a St-Sulpice,
le 12.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Giovanni Lazzaro, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable & la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
[E3SOUrces.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace 4

® I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation :

la limitation du nombre d'organismes de contréle :

® [allegement administratif (nombre de documents nécessaires & I'acceptation des VN d'importation) ;
® |a diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Giovanni Lazzaro
Signature :




it ASTRA

071257 SeX 23, April 2018

Car Horizon

Route des Jeunes 13

1227 Carouge
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne ]

Fait a Carouge,
le 17.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Tony Bonier, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise. '

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére.’Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automabile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a :

® |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

* |alimitation du nombre d'organismes de contréle ;

* |allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant |'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Tony Bonier
Signature :
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Eidgenossisches Departement fiir
Umwelt, Verkehr, Energie

und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Wohlen 07.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 ertffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und
die uns von Frau Bundesrétin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt

die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfrist
(bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die
vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stormandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine
Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit*
auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die
Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.



Car Trade24

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur ldentifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berlicksichtigt die rasanten fahrzeug- und
dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC)
standardmé&ssig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berlicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsdmtern, das
Zulassungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der
bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sich
die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht unnétig,
die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwandigen
Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformitatspapiere
(CoC) lbereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich ndmlich auf die in der EU (vom Hersteller)
ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger
als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhdht die Effizienz
des Zulassungsprozesses.

Mehrfachprifung entfallt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letztes
Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch vom
ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung verkirzt
die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem CoC
ibernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Disposition
entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehender
Uberhénge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung werden
die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in die
Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen.
Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsamtern.
Durch die vorgéngige Priifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC)
anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fiir Strassen ist es ausgeschlossen, dass
nicht zulassungsféhige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess
zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die
vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch
in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum
Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch
sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
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Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrieistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an
die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
angeglichen. Dadurch  werden  technische Handelshemmnisse  abgebaut  sowie
Wettbewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der
grosseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen bei
den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen eingesetzt
werden konnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren samtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses
Ziel zu erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért die
vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf
unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in der
Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Bereichen
der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter).
Dies starkt die Selbstverantwortung der Blirger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffen
wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweltschonender
Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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e Erhohung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des
Zulassungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende
Vergrésserung des Angebots fiihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere
Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig konnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riickgang
der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fir Aufgebote zur
periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu
Kosteneinsparungen (keine Geblihren flir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine
Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsdmtern) fiihrt. Der geringere birokratische
Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fihrt letztendlich zu tieferen
Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung
Beriicksichtigung finden werden.

Freundliche Griisse

i 3
Besnik Rulané\H
Geschéaftsflihrung

Car Trade 24 GmbH
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Carfactory Niederurnen

Windeggstrasse 12

8867 Niederurnen
Eidgenossisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
/ermehmlassungen (VTS)
3003 Bern

Niederurnen,
den 17.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Patrick Schwitter, mich fur die Darbellay Motion (13.3818) zur ,Vereinfachten
Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit" aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschlage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Veranderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens
als unumgénglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verlangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kaufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, storen die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

e Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
e Die Limitierung der Priiforganisationen;
e Die administrative Vereinfachung
(Anzahl notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);
e Die Reduzierung der Bearbeitungsgebihren

(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Patrick Schwitter
Unterschrift: - @] ) '

m-/meaemmo,,.’lg/

info carfari.ch:
WWW.ca an.ch
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CarXpert Garage W Pianezze 034655
Hauptstrasse 179
4466 Ormalingen
Eidgendssisches Departement fir Umwelt,

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vemehmlassungen (VTS)

3003 Bem

Omnalingen,
den 12.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Walter Pianezze, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
.Vereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschiage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Veranderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens

als unumgénglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verlangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kaufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, stéren die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

e Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
¢ Die Limitierung der Priiforganisationen;
¢ Die administrative Vereinfachung
(Anzahl notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen),
e Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren
(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Walter Pianezze _

Hauptdtrasse 179
4466 Ormalingen
Tel. 061 981 52 24
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N 16 Aol 208
071188
City Garage SA Grandval
Grand Rue 75
2745 Grandval

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait a Grandval,
- le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur César Spizzo, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules @ moteurs et davantage de sécurité routiere » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

l'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu @ mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négattvement. -

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble 2 la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a

fexamen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

|a limitation du nombre d'organismes de contréle ; '

'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le controle d'identification).

La Mo Darbellay visant 'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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Département fédéral de I'environnement,

des transports, de I'énergie et de la communication
(DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)

Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Grand-Lancy, le 23 avril 2018

Par mail a : V-FA@astra.admin.ch

Procédure de consultation DETEC sur I'ordonnance sur les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers (OETV)

Prise de position sur la modification des exigences techniques et du contréle d’autorisation des
vehicules routiers et introduction d’un nouveau tachygraphe

Madame, Monsieur,

Nous nous référons a la procédure de consultation concernant 'OETV ouverte le 17 janvier 2018 et les
documents de consultation qui nous ont été soumis par Madame la Conseillére fédérale Doris Leuthard.
Le projet met en ceuvre la Mo. Darbellay (13.3818) concernant « 'autorisation simplifiée des véhicules a
moteur et davantage de sécurité routiére ».

1. Remarques préliminaires

* Adaptations proposées. Nous saluerons les adaptations proposées par le DETEC pour la mise
en ceuvre de la Mo. Darbellay. Nous avons le plaisir de prendre position ci-aprés, dans le délai
de consultation (jusqu'au 25 avril 2018), sur les projets d’ordonnance, en particulier en vue de
l'autorisation simplifiée des véhicules routiers.

¢ Mo. Darbellay doit étre mise en ceuvre rapidement et sans manceuvre de déstabilisation.
Avec l'acceptation de la Mo. Darbellay, le parlement a chargé le Conseil fédéral — contre la vo-
lonté du DETEC — d'élaborer une réglementation concernant une « autorisation simplifiée des
vehicules a moteur et davantage de sécurité routiére ». Dans le cadre du processus de consul-
tation en cours, il ne s'agit plus de la question de savoir si, mais uniquement encore quand et
comment la Mo. Darbellay sera mise en ceuvre.

AGENCE MAZDA - ATELIER
Ch de Grange-Collomb 4 - 1212 Grand-Lancy
tél. +41(22) 30412 20 - fax +41(22) 304 12 29

www.classica-motors.ch - TVA n°CHE-114.270.285 - Crédit Suisse - CH82 0483 5145 1875 4100 0



CLASSICA MOTORS SA.

Qualité & Service

2. Amélioration de I'efficience et des processus dans les cantons

Modernisation de la procédure d’autorisation. Jusqu'ici, les véhicules importés directement
doivent étre présentés au service de la circulation routiere pour identification. Cette réglementa-
tion n'est plus moderne a I'heure actuelle. En effet, la procédure de contréle en vigueur ne tient
pas compte des développements techniques fulgurants dans les véhicules et les documents.
Ainsi par exemple les prescriptions techniques de construction et d’équipement de I'UE pour les
autos, les véhicules de livraison et les cars de voyage sont établies de longue date. Par ailleurs,
les attestations de conformité émises par le constructeur (CoC) contiennent par défaut les infor-
mations necessaires a une autorisation. L'autorisation administrative tient compte de ces déve-
loppements et permet aux services de la circulation routiére de moderniser efficacement au sein
des structures organisationnelles existantes la procédure d'autorisation pour les véhicules qui
sont importés sans fiche d’'homologation.

Autorisation simplifiée améliore I’efficience. Pour les autos, véhicules de livraison et cars de
voyage, les prescriptions techniques de construction et d'équipement de 'UE ont fait leurs
preuves. |l est donc parfaitement inutile de présenter les véhicules en Suisse pour I'autorisation
aupres du service de la circulation routiére au contréle d’identification compliqué (renonciation a
contréler si le véhicule et les papiers de conformité (CoC) concordent). En effet, les cantons
s’appuient sur les papiers de conformité émis en UE (par le constructeur) et autorisent de nou-
veaux véhicules (pas plus d'une année et moins de 2000 km) par la voie purement administrative
(procédure simplifiée). Ceci augmente I'efficience du processus d'autorisation.

Contrdles multiples sont supprimés. A I'heure actuelle les mémes documents sont controlés
cing fois par les autorités ! 1. L'OFROU contréle lors de Iimposition du CO: les directives en
matiére de gaz d'échappement et de sécurité ; 2. lors de l'inscription cantonale, le dispatching
contrGle les documents ; 3. le dispatching remet (dans la plupart des cantons) avant I'attribution
de la date les documents & un expert de la circulation, qui contréle les mémes points que lors
des contréles précédents ; 4. lors du contréle d'identification, 'expert de la circulation contréle les
documents et il y a un report (c.-a-d. un « exercice de copie ») du CoC sur le formulaire 13.20A
et 5. le personnel de guichet contréle les documents une derniére fois lors de I'homologation au
guichet. Ces contréles sont réduits dans la nouvelle procédure : les documents ne sont plus
controlés que par 'OFROU lors de I'imposition obligatoire du CO2 et par le canton au guichet
avant la mise en circulation du vehicule. Ainsi, les contréles multiples inutiles sont supprimés.

Optimisation des processus dans les services de la circulation routiére. L’autorisation ad-
ministrative raccourcit I'autorisation dans le canton d’exécution. Les données sur le véhicule sont
directement reprises du CoC. Par ailleurs, I'utilisation des ressources pour les experts spécialisés
est améliorée et le dispatching déchargé, car ils n'effectuent plus de contréles d'identification et
de convocations — comme pour les plus de 300'000 véhicules importés chaque année avec ré-
ception par type. Les ressources qui se libérent peuvent étre employées ailleurs (p. ex. pour la
reduction des excédents existants dans les contréles techniques de voitures d’occasion).

AGENCE MAZDA - ATELIER
Ch de Grange-Collomb 4 - 1212 Grand-Lancy
tél. +41(22) 304 12 20 - fax +41(22) 304 12 29

www.classica-motors.ch - TVA n°CHE-114.270.285 - Crédit Suisse - CH82 0483 5145 1875 4100 0
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3. Effets positifs sur I’économie%tionale

L’autorisation simplifiée garantit la qualité des données. Avec I'autorisation administrative,
les données sont copiées par les cantons du CoC pour le véhicule individuel dans la base de
données du canton d'autorisation, et de la chargées dans la base de données centrale de
'OFROU. Le traitement des données est effectué par un personnel compétent dans les services
de la circulation routiére. Du fait du contrdle préalable des papiers douaniers et de I'attestation
de conformité UE (CoC) a 'occasion de I'imposition de CO2 par I'Office fédéral des routes, il est
exclu que des véhicules non homologables soient autorisés par les cantons dans le processus
d'autorisation simplifié. Finalement les longues années de pratique dans les Etats membres de
I'UE montre que l'autorisation simplifiée n’entraine aucun probléme de mise en ceuvre. Ainsi, la
qualite des données est garantie a I'avenir également.

Autorisation simplifiée garantit la conformité avec les prescriptions en vigueur. La simpli-
fication s’applique uniquement aux nouveaux véhicules (c.-a-d. pas plus d’une année et moins
de 2000 km) qui sont approuvés par type dans I'UE. Cela garantit pratiquement que les véhicules
satisfont encore entierement aux prescriptions en vigueur au moment de l'autorisation, raison
pour laquelle le contréle des véhicules est superflu. Par ailleurs, un contréle de fonctionnement
aupres du service de la circulation routiére est possible dans certains cas exceptionnels définis.
Ainsi, la conformité des véhicules avec les prescriptions en vigueur est garantie au moment de
I'autorisation.

Harmonisation des normes élimine les désavantages concurrentiels. L'importation directe
et paralléle génére une création de valeur économique d'un milliard et demi de CHF. Avec les
modifications proposées par le DETEC, les prescriptions suisses en matiére de technique des
vehicules seront adaptées aux prescriptions de 'UE et de 'UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe). De ce fait, les obstacles techniques au commerce sont réduits et les
desavantages concurrentiels pour les PME suisses diminués. Ce sont en particulier les consom-
mateurs qui profitent des marchés plus grands ou du plus grand choix de produits.

4. La société profite d’améliorations

Augmentation de la sécurité routiére. L'autorisation administrative entraine auprés des ser-
vices de circulation routiére des ressources libres qui peuvent p. ex. étre utilisées pour les con-
tréles techniques de voitures d'occasion. Le contréle rapide des voitures d'occasion améliore leur
sécurité de circulation et agit préventivement contre les accidents. Par ailleurs, la sécurité globale
est également accrue par |a reprise de prescriptions techniques internationales. Tous les usagers
de la sécurité routiere en bénéficieront.

Contribution a Via sicura. Dans le cadre de Via sicura, ce sont surtout les prescriptions exis-
tantes qui doivent étre mieux imposées avec une série de mesures, et les plus grands points
noirs en matiere d'accidents éliminés. L'objectif de Via sicura est notamment que seuls des gens
bien formés, dans des véhicules sars, circulent sur les routes. La mise en ceuvre de la Mo. Dar-
bellay aide a atteindre cet objectif. En effet, elle entraine un controle prompt des véhicules d'oc-
casion par les services de la circulation routiére, ce qui améliore la sécurité des véhicules. Ainsi.
lautorisation simplifi¢e fait partie des facteurs qui apportent une amélioration marquante de la
sécurité sur nos routes.

Renforcement de la responsabilité personnelle des citoyens. L'autorisation simplifiée corres-
pond au principe d’autodéclaration éprouvé en Suisse (p. ex. déclaration d'impéts), qui est déja
appliqué aujourd’hui dans d'autres domaines de I'homologation des véhicules (autodéclaration
concessionnaire/detenteur de véhicule). Ceci renforce la responsabilité personnelle des citoyens.

AGENCE MAZDA - ATELIER
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5. Avantages écologiques
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Une baisse massive des émissions de CO, décharge I’environnement. L’intégration dans le
droit suisse des nouvelles prescriptions de 'UE en matiére de gaz d'échappement réduit I'émis-
sion des substances toxiques a effet local comme les oxydes d'azote et les particules de suie.
Ceci entraine une augmentation du nombre de véhicules respectueux de I'environnement. Par
ailleurs, I'nomologation facilitée des véhicules et I'autorisation par correspondance ménagent
I'environnement : en effet, a I'avenir, il ne sera plus nécessaire d'effectuer des trajets vers les
services cantonaux de la circulation routiére pour un contréle d'identification. Ceci entraine une
baisse massive des émissions de COz, ce qui décharge I'environnement pour le bien de tous.

Augmentation de la part de véhicules plus efficients. La simplification de la procédure d’auto-
risation et I'agrandissement de l'offre découlant de I'harmonisation des prescriptions ont pour
effet que I'ancienne technique est remplacée par des véhicules plus efficients et plus propres.

6. Décharge financiére des PME et des citoyens sans baisse des recettes au niveau fédéral
et cantonal

Aucune baisse des recettes. A 'avenir les importateurs pourront choisir s'ils autorisent les vé-
hicules de type approuvé dans I'UE comme jusqu'ici avec des fiches de données de 'OFROU ou
desormais selon la Mo. Darbellay (13.3818) directement avec un CoC. La grande majorité des
véhicules de volume continuent toutefois d'étre autorisés dans la procédure éprouvée de récep-
tion par type, raison pour laquelle il ne faut pas s'attendre & une baisse des recettes au niveau
fédéral. Sur le plan cantonal il n'y aura pas non plus de pertes de recettes, car le canton peut
utiliser les ressources de contréle qui se libérent pour des convocations au contréle ultérieur
périodique.

Economies de frais pour les PME et les citoyens. L'autorisation administrative profite aux PME
et aux citoyens. lls bénéficient d'une procédure d'autorisation simplifiée, qui entraine des écono-
mies de frais (pas de taxes pour le contréle d'identification) et un gain de temps (p. ex. pas de
trajets ou de temps d'attente dans les services de circulation routiére). La charge de paperasse
reduite dans l'autorisation de vehicules décharge les PME et entraine en fin de compte des prix
a la consommation plus bas, fournissant ainsi une contribution importante contre I'llot de cherté
qu'est la Suisse.

Mise en ceuvre. Nous partons du principe que nos requétes seront prises en compte dans la suite de
la mise en ceuvre.

Contact. La soussignée se tient & votre entiére disposition en tant qu'interlocuteur.

Veulillez recevoir, chére Madame, Cher Monsieur, nos salutations les meilleures.
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cleverAuto.ch AG
Leutschenstrasse 13
CH-8807 Freienbach

Tel: +41 55 511 11 22

cleverAuto.ch AG, Leutschenstr. 13, CH-8807 Freienbach

Eidgendssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

25.04.18

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und
die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf
setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfrist
(bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die
vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stéormanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine
Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit*
auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die
Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.

IBAN CH76 8135 6000 0463 8147 1 CHF

Anrufe kénnen aufgezeichnet werden.


mailto:V-FA@astra.admin.ch

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur ldentifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berlicksichtigt die rasanten fahrzeug- und
dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC)
standardmassig die fiir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berlcksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das
Zulassungsverfahren flr Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der
bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sich
die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht unnétig,
die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwandigen
Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformitatspapiere
(CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom Hersteller)
ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger
als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhéht die Effizienz
des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden fiinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letztes
Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch vom
ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung verkurzt
die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem CoC
Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Disposition
entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Uber 300000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine ldentifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. flir den Abbau bestehender
Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung werden
die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in die
Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen.
Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsamtern.
Durch die vorgangige Priifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC)
anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt flir Strassen ist es ausgeschlossen, dass
nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess
zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die
vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch
in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum



Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch
sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an
die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
angeglichen. Dadurch  werden  technische Handelshemmnisse = abgebaut  sowie
Wettbewerbsnachteile flir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der
grésseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen bei
den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen eingesetzt
werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren sémtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses
Ziel zu erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsdmter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehdrt die
vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf
unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewadhrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration
Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffen
wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweltschonender
Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsdmtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



e Erhohung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des
Zulassungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende
Vergrésserung des Angebots fihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere
Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rickgang
der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fir Aufgebote zur
periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu
Kosteneinsparungen (keine Geblhren fir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine
Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsdmtern) fihrt. Der geringere burokratische
Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen
Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung
Berlicksichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende gerne zur Verfugung.

Freundliche Grlsse

cleverAuto.ch AG

Samuel Angehrn
Geschéftsfuhrer

(elektronisch Ubermittelt, gliltig ohne Unterschrift)
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Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)
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Beromunster 23. April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmiassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit’ um.

1. Vorbemerkungen

o Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmias-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbeliay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur ldentifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrustungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unndétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufuhren (Verzicht auf Prufung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone statzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgesteliten Konformitétspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden fiinfmal
kontroliiert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition tbergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprufung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung ver-
karzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahriich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhaénge bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsémtern. Durch die vorgéngige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsféhige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stelit Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefélien méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftiche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grasseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprufung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stiirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand- -
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umweit. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine Identifikationskontrolle mehr noétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



o Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ochne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kdnnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priuf-Ressourcen fir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere blrokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beruck-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende jederzeit geme zur Verfiigung.

Freundiiche Grusse

\ _ Autdmsbige GbHey o S—

Aargauerstrassc 9
6215 Beromiinster

\J\ DAYTONA
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Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Kagiswil, 18.April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und

mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick

auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

¢ Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stormanoéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK - vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt

wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bericksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwickiungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und AusrUstungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufuhren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgesteliten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhdht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behrden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse hei Strassenverkehrsimtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfoigt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsdmtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewéhrleistet.
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erubrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen mdglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrieistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbhewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsédmtern, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhdht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bew#hrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies stérkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine [dentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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e Erhohung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruck-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

¢ Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fiir [dentifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere birokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichner gerne zur Verfugung jederzeit gerne zur
Verfligung.

Freundliche Grisse

arfiel Schmid
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Eidgendssisches Departement fur -
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) ASTR A
Bundesamt flr Strassen (ASTRA) :
Vernehmlassung (VTS) .
3003 Bern 1 6. April 2018

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Oberbliren 13.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einflihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit” auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemdss. Denn das geltende Kontrollverfahren bericksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU flr Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berlicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsémtern, das Zulas-
sungsverfahren flr Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewaéhrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) (ibereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgesteliten Konformitdtspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht élter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhéht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden fiinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei ldentifikationsprifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung®) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vorm ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung ver-
kirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC (bernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300’000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten flir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsémtern. Durch die vorgéngige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlédsslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fUr Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachie Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrieistet.
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eribrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewéhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direki- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschdpfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Weit-
bewerbsnachteile fiir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsdmtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt préventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhdht. Davon profitieren
s@mtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie flihrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stédrkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklédrung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies stérkt die Selbstverantwortung der Birger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies flhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsdmtern fir eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.

EGELAND Automobile AG - Industrie Haslen 11a « CH-9245 Oberburen SG - Switzerland
Phone +41 7139416 16 - Fax +417139416 17 - CHE-342.921.137

frank@egeland.ch - egeland.ch

UBS AG, CH-8098 Zurich

IBAN CH23 0025 4254 6944 2801 W



@ LGELAND BT

Automobile AG

Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots fllhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wéhlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu geméass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewéhrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruck-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Geblhren fiir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsdmtern) fiihrt. Der geringere birokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Ber{ick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Frank Egeland ( Geschéftsfihrer ) jederzeit gerne zur Verfligung.

A stomobile AG

i8 Haslen 11a
CH-9245 Oberbiiren SG
Tel. 071 394 16 16
www.egeland.ch
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Département fédéral de I'environnement,

des transports, de I'énergie et de la communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)

Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Par mail a: V-FA@astra.admin.ch

Romanel-sur-Morges, le 25 avril 2018

Procédure de consultation DETEC sur Pordonnance sur les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers (OETV)

Prise de position sur la modification des exigences techniques et du contrdle d’autorisation des
véhicules routiers et introduction d’un nouveau tachygraphe

Madame, Monsieur,

Nous nous référons a la procédure de consultation concernant I'OETV ouverte le 17 janvier 2018 et les
documents de consultation qui nous ont été soumis par Madame la Conseillére fédérale Doris Leuthard.
Le projet met en ceuvre la Mo. Darbellay (13.3818) concernant I'« autorisation simplifiée des véhicules a
moteur et davantage de sécurité routiére ».

1. Remarques préliminaires

o Adaptations proposées. Nous saluerons les adaptations proposées par le DETEC pour la
mise en ceuvre de la Mo. Darbellay. Nous avons le plaisir de prendre position ci-aprés, dans le
délai de consultation (jusqu'au 25 avril 2018), sur les projets d'ordonnance, en particulier en
vue de |'autorisation simplifiée des véhicules routiers.

e Mo. Darbellay doit étre mise en ceuvre rapidement et sans manceuvre de déstabilisation.
Avec l'acceptation de la Mo. Darbellay, le parlement a chargé le Conseil fédéral — contre la vo-
lonté du DETEC - d'élaborer une réglementation concernant une « autorisation simplifiée des
véhicules & moteur et davantage de sécurité routiere ». Dans le cadre du processus de consul-
tation en cours, il ne s'agit plus de la question de savoir si, mais uniquement encore quand et
comment la Mo. Darbellay sera mise en ceuvre.



2. Amélioration de 'efficience et des processus dans les cantons

Modemisation de la procédure d’autorisation. Jusqu'ici, les véhicules importés directement
doivent étre présentés au service de la circulation routiére pour identification. Cette réglementa-
tion n'est plus moderne a I'heure actuelle. En effet, la procédure de contréle en vigueur ne tient
pas compte des développements techniques fulgurants dans les véhicules et les documents.
Ainsi par exemple les prescriptions technigues de construction et d'équipement de 'UE pour les
autos, les véhicules de livraison et les cars de voyage sont établies de longue date. Par ailleurs,
les attestations de conformité émises par le constructeur (CoC) contiennent par défaut les in-
formations nécessaires a une autorisation. L'autorisation administrative tient compte de ces dé-
veloppements et permet aux services de la circulation routiére de moderniser efficacement au
sein des structures organisationnelles existantes la procédure d’'autorisation pour les véhicules
qui sont importés sans fiche d'homologation.

Autorisation simplifiée améliore Pefficience. Pour les autos, véhicules de livraison et cars de
voyage, les prescriptions technigues de construction et d'équipement de I'UE ont fait leurs
preuves. Il est donc parfaitement inutile de présenter les véhicules en Suisse pour |'autorisation
aupres du service de la circulation routiére au contréle d'identification compliqué (renonciation a
controler si le véhicule et les papiers de conformité (CoC) concordent). En effet, les cantons
s'appuient sur les papiers de conformité émis en UE (par le constructeur) et autorisent de nou-
veaux véhicules (pas plus d'une année et moins de 2000 km) par la voie purement administra-
tive (procédure simplifiée). Ceci augmente I'efficience du processus d'autorisation.

Contréles multiples sont supprimés. A I'heure actuelle les mémes documents sont contrélés
cing fois par les autorités | 1. L'OFROU contrdle lors de I'imposition du CO: les directives en
matiere de gaz d'échappement et de sécurité ; 2. lors de l'inscription cantonale, le dispatching
contrble les documents ; 3. le dispatching remet (dans la plupart des cantons) avant I'attribution
de la date les documents a un expert de la circulation, qui contrdle les mémes points que lors
des contréles précédents ; 4. lors du contréle d'identification, I'expert de la circulation contrdle
les documents et il y a un report (c.-a-d. un « exercice de copie ») du CoC sur le formulaire
13.20A et 5. le personnel de guichet contréle les documents une derniére fois lors de
I'nomologation au guichet. Ces contréles sont réduits dans la nouvelle procédure: les docu-
ments ne sont plus contrélés que par I'OFROU lors de I'imposition obligatoire du COz et par le
canton au guichet avant la mise en circulation du véhicule. Ainsi, les contréles multiples inutiles
sont supprimeés.

Optimisation des processus dans les services de la circulation routiére. L'autorisation
administrative raccourcit |'autorisation dans le canton d'exécution. Les données sur le veéhicule
sont directement reprises du CoC. Par ailleurs, I'utilisation des ressources pour les experts spé-
cialisés est améliorée et le dispatching déchargé, car ils n'effectuent plus de contrbles
d'identification et de convocations — comme pour les plus de 300'000 véhicules importés
chaque année avec réception par type. Les ressources qui se libérent peuvent étre employées
ailleurs (p. ex. pour la réduction des excédents existants dans les contréles techniques de voi-
tures d'occasion).

3. Effets positifs sur 'économie nationale

L’autorisation simplifiée garantit la qualité des données. Avec l'autorisation administrative,
les données sont copiées par les cantons du CoC pour le véhicule individuel dans la base de
données du canton d'autorisation, et de la chargées dans la base de données centrale de
I'OFROU. Le traitement des données est effectué par un personnel compétent dans les ser-
vices de la circulation routiére. Du fait du contréle préalable des papiers douaniers et de
I'attestation de conformité UE (CoC) a l'occasion de l'imposition de CO2 par I'Office fédéral des



routes, il est exclu que des véhicules non homologables soient autorisés par les cantons dans
le processus d'autorisation simplifié. Finalement les longues années de pratique dans les Etats
membres de 'UE montre que l'autorisation simplifiée n’entraine aucun probléme de mise en
ceuvre. Ainsi, la qualité des données est garantie a I'avenir également.

Autorisation simplifiée garantit la conformité avec les prescriptions en vigueur. La simpli-
fication s'applique uniquement aux nouveaux véhicules (c.-a-d. pas plus d'une année et moins
de 2000 km) qui sont approuvés par type dans I'UE. Cela garantit pratiquement que les véhi-
cules satisfont encore entiérement aux prescriptions en vigueur au moment de I'autorisation,
raison pour laquelle le contréle des véhicules est superflu. Par ailleurs, un contréle de fonction-
nement auprés du service de la circulation routiére est possible dans certains cas exceptionnels
définis. Ainsi, la conformité des véhicules avec les prescriptions en vigueur est garantie au mo-
ment de |'autorisation.

Harmonisation des normes élimine les désavantages concurrentiels. L'importation directe
et paralléle génére une création de valeur économique d'un milliard et demi de CHF. Avec les
modifications proposées par le DETEC, les prescriptions suisses en matiére de technique des
véhicules seront adaptées aux prescriptions de I'UE et de 'UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe). De ce fait, les obstacles techniques au commerce sont réduits et les
désavantages concurrentiels pour les PME suisses diminués. Ce sont en particulier les con-
sommateurs qui profitent des marchés plus grands ou du plus grand choix de produits.

4. La société profite d’améliorations

Augmentation de la sécurité routiére. L'autorisation administrative entraine auprés des ser-
vices de circulation routiére des ressources libres qui peuvent p. ex. étre utilisées pour les con-
tréles techniques de voitures d'occasion. Le contrdle rapide des voitures d'occasion améliore
leur sécurité de circulation et agit préventivement contre les accidents. Par ailleurs, la sécurité
globale est également accrue par la reprise de prescriptions techniques internationales. Tous
les usagers de la sécurité routiére en bénéficieront.

Contribution a Via sicura. Dans le cadre de Via sicura, ce sont surtout les prescriptions exis-
tantes qui doivent étre mieux imposées avec une série de mesures, et les plus grands points
noirs en matiére d'accidents éliminés. L'objectif de Via sicura est notamment que seuls des
gens bien formés, dans des véhicules sdrs, circulent sur les routes. La mise en ceuvre de la Mo.
Darbellay aide a atteindre cet objectif. En effet, elle entraine un contrdle prompt des véhicules
d'occasion par les services de la circulation routiére, ce qui améliore la sécurité des véhicules.
Ainsi, l'autorisation simplifiée fait partie des facteurs qui apportent une amélioration marquante
de la sécurité sur nos routes.

Renforcement de la responsabilité personnelle des citoyens. L'autorisation simplifiée cor-
respond au principe d'autodéclaration éprouvé en Suisse (p. ex. déclaration d'impbts), qui est
déja appliqué aujourd’hui dans d'autres domaines de I'homologation des véhicules (autodecla-
ration concessionnaire/détenteur de véhicule). Ceci renforce la responsabilité personnelle des
citoyens.

5. Avantages écologiques

Une baisse massive des émissions de CO: décharge I'environnement. L'intégration dans
le droit suisse des nouvelles prescriptions de 'UE en matiére de gaz d'échappement réduit
I'émission des substances toxiques a effet local comme les oxydes d'azote et les particules de
suie. Ceci entraine une augmentation du nombre de véhicules respectueux de I'environnement.
Par ailleurs, I'homologation facilitée des véhicules et l'autorisation par correspondance ména-




gent I'environnement: en effet, a l'avenir, il ne sera plus nécessaire d'effectuer des trajets vers
les services cantonaux de la circulation routiére pour un contréle d'identification. Ceci entraine
une baisse massive des émissions de CO2, ce qui décharge I'environnement pour le bien de
tous.

o Augmentation de la part de véhicules plus efficients. La simplification de la procédure
d'autorisation et I'agrandissement de I'offre découlant de I'harmonisation des prescriptions ont
pour effet que I'ancienne technigue est remplacée par des véhicules plus efficients et plus
propres.

6. Décharge financiére des PME et des citoyens sans baisse des recettes au niveau fédéral
et cantonal

Aucune baisse des recettes. A I'avenir les importateurs pourront choisir s'ils autorisent les vé-
hicules de type approuvé dans 'UE comme jusqu'ici avec des fiches de données de 'OFROU
ou désormais selon la Mo. Darbellay (13.3818) directement avec un CoC. La grande majorite
des véhicules de volume continuent toutefois d'étre autorisés dans la procedure éprouvée de
réception par type, raison pour laquelle il ne faut pas s'attendre a une baisse des recettes au
niveau fédéral. Sur le plan cantonal il n'y aura pas non plus de pertes de recettes, car le canton
peut utiliser les ressources de contréle qui se liberent pour des convocations au contréle ulté-
rieur périodique.

o Economies de frais pour les PME et les citoyens. L'autorisation administrative profite aux
PME et aux citoyens. lls bénéficient d'une procédure d'autorisation simplifiée, qui entraine des
économies de frais (pas de taxes pour le contrdle d'identification) et un gain de temps (p. ex.
pas de trajets ou de temps d'attente dans les services de circulation routiére). La charge de pa-
perasse réduite dans 'autorisation de véhicules décharge les PME et entraine en fin de compte
des prix a la consommation plus bas, fournissant ainsi une contribution importante contre ['flot
de cherté qu'est la Suisse.

Mise en ceuvre. Nous partons du principe gue nos requétes seront prises en compte dans la suite de
la mise en ceuvre.
Contact. Monsieur Cyril Boquillon se tient & votre entiére dispaosition en tant qu'interlocuteurs.

Veuillez recevoir, chers Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

—ZI"Moulin du choc B
%ﬁém 122 Romanel-sur-Morges
= T.021 320 09 11
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Eidgenossisches Departement flir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK)

Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Chur, 23. Marz 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesrétin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

* Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

¢ Mo. Darbellay ist zeithah und ohne Stormandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit’ auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur |dentifikation vorgefihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU flir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestelliten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmé&ssig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren flr Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewéhrt. Es ist daher schlicht
unndtig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) lbereinstimmen). Die Kantone stuitzen sich némlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden flinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprlifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,2Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priuft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten (iber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie ~ wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgéngige Priffung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfihige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
Xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fUr neue Fahrzeuge, (d. h. nicht 3lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféallen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewéahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Méarkien bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4, Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung flihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsémtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt préventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie flihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsémter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stéarkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Biirger.

5. 6kologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsémtern fir eine Identifikationskontrolle mehr notig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



* Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrdsserung des
Angebots fithren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kdnnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu geméss
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewdhrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

* Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Geblhren fir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrséamtern) flihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und flihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht lhnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verfugung.

Freundliche Griisse

Eric Senn
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FOCH Automobiles SA
Ch. du Longchamp 118
2504 Biel/Bienne

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait 4 Biel/Bienne,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Frank Chappuis, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieu, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a :

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a 'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.




17 April 2018

T

034632

Garage 0. Haberthiir

Route Cantonale 116 case postale 94

1025 Saint-Sulpice _
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de fa
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Saint-Sulpice,
le 12.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Olivier Haberth(r, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

® |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Olivier Haberthiir-
Signature :

Garage O.Haberthur
meg% itimargue
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Garage auto sport, G. Scuderi
Chemin du Chatelard 1
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait 3 Cheseaux-sur-lLausanne,
le 19.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Giovanni Scuderi, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable 2 la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore envrien la-sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un-trouble-a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace & :

° ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;
® |alimitation du nombre d'organismes de contréle ;
® [allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
® la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle didentification).
La Mo Darbellay visant 'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Giovanni Scuderi
Signature :
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18 April 2018

071202

Garage Automeca Sarl

Route de I'Usine-a-Gaz 2

1219 Aire
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Aire,
le 12.04.2078

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Damien Sonnerat, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans matifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace & :

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contrdle :

Iallegement administratif (nombre de documents nécessaires a 'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le controle didentification).

La Mo Darbellay visant 'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Damien Sonnerat
Signature :




Auto-Reparaturen
Neuwagen/Occasionen
Spenglerei

Lackiererei

Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Montlingen, 29.03.2018

Wiesenweg 5

9462 Montlingen

Tel 071 /761 11 43

Fax 071 /761 31 77
info@garage-benz.ch
www.garage-benz.ch
CHE-108.121.659 MWST

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an

Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung

von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesrétin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und

mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick

auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK - vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit® auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt

wird.




Auto-Reparaturen Wiesenweg 5

Neuwagen/Occasionen 9462 Montlingen
Spenglerei Tel 071 /761 11 43
Lackiererei Fax 071 /761 31 77

info@garage-benz.ch
www.garage-benz.ch
CHE-108.121.659 MWST

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

¢ Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars l&ngst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berticksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrséamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

¢ Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufilhren (Verzicht auf Priffung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

» Mehrfachprifung entfélit. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden finfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben: 2. bei
kantonaler Anmeldung pruft Disposition Dokumente; 3. Disposition tbergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprufung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung®) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

» Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten uiber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriufungen und Aufgebote mehr durchfilhren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

* Vereinfachte Zulassung gewéhrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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e Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eribrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

* Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Mérkten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

» Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhdht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

e Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprufung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

e Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewéhrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies stérkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

* Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies filhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsémtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wobhle aller entlastet.
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e Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprufung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.
Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen Marc Benz jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Grisse

W -]
ZDTH751 9143
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25, horil 2018

Garage Carrosserie du Bosquet Sarl

Chemin du Bosquet 1

1030 Bussigny-prés-Lausanne
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie etdela
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait & Bussigny-prés-Lausanne,
le 24.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Pedro Dos Santos, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

® |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation;

o |alimitation du nombre d'organismes de contrdle ;

'allégement administratif (nombre de documents nécessaires a I acceptation des VN dimportation) ;
e |a diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant {'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Pedro Dos Santos

Signature : gj %

@1\ I e N
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ASTRA :
T —
034634
Garage Carxpert Bibisch’Autos
Route de Corbaroche 16 C
1723 Marly

Département fédéral de I'environnement,

des transports, de I'énergie et de la
‘communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)

Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait a Marly,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Micael Fonseca Santas Noites, tiens @ exprimer mon avis én faveur
de la Mo Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules @ moteurs et davantage de
sécurité routiere » pour les raisons suivantes ;

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une SImpIIflcatlon admlnlstratlve
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

- La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a :

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

|la limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires & l'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant l'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Micael Fonseca Santas Noites
Signature :

Tél. 026 436 1

i
\
N°® TVA : 446972
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071178

13 Aprit 2018

Garage Central Cully
Rue de la Gare 1 Case postale 108
1096 Cully
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie etde la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Cully,
le 12.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Grégoire Dupasquier, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable & la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace & :

e l'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

l'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
® ladiminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant ['autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Grégoire Dupasquier

Sign

o2 ---:4‘-‘-'-"'- =
Rue de la Gare 11096 Cully 021/799.55.60
Www aragecenral.ch
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1262 SeX 2 5. April 2018

Garage Central Rochat Sarl
Les Taches 31 Case postale
1346 Les Bioux :
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait a Les Bioux,
le 17.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Philippe Rochat, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

a limitation du nombre d'organismes de controle ;

l'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Philippe Rochat

=" Gorage-CantratRochat Sarl
- Case postale
R 1346—tes Bioux
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ASTRA

25, April 2018

Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51
1926 Fully
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et dela
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Fully,
le 18.04.2018

Madame, Monsiedur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Fabrice Taramarcaz, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera gréce a :

¢ |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Fabrice Taramarcaz

1926 Fully
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Garage Christophe Fatton

Tivoli

2115 Buttes
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Buttes,
le 15.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Christophe Fatton, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes::

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

¢ |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de controle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a 'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Christophe Fatton

S'rgnature . @Ius
— '/ Garage Fatton

i“.t:.x. Rue Tivoli 1
(i 2115 Buttes

i Tel. 0328613033
E E ...._35524-1006
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23, April 2018

Garage DaniCorsa
Rue du Théatre 17
1083 Méziéres
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Méziéres,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Danilo Cadente, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Danilo Cadente ‘
Signature : W
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071255 Lt 23 April 2018
;l‘r;,mél Brugger, Garage de Rosé
1754 Rosé

Département fédéral de I'environnement,
des transports, del'énergieet dela
communication (CETEC)

Crfice fédéral des routes (CFRQU)
Procédure de consultation (CETV)

3003 Berne

Fait a2 Rosé,
le 17.04.2018

Madame, Monsiedr,
Par la présente, je soussigné, Raphagl Brugger, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay

(13.3818) intituée «autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons stivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable & la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, 'ameéliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle muitiplie
les contrGles sans metifs réels et, par conséguent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
reSSOUrces. A

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Cens un environnement concurrencé comme celui de la distribution automabile, les procédures actuelles
créent untrouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a :

® ['examen exclusivement administratif (et non pius physique) des VN dimportation ;

lalimitation du nombre dorganismes de contrdle ;

® [allégement administratif (nombre de documents nécessaires 4 I'acceptation des VN dimportation) ;
® ladiminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle didertification).

La Mo Derbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise encanre.
\killez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Rephagl Brugger
Signature:

Garage de Rosé
Station I'Etoile
1784 Avry/Rosé
Tél. 026 470 13 44
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Département fédéral de I’environnement,
des transports, de'énergieet dela
communication (DETEC)

Crfice fédéral des routes (CFRQU)
Procédure de consultation (CETV)

3003 Beme

Fait a Le Landeron,
le20.04.2018

Par |a présente, je soussigné, Monsieur Arthur Pereira, tiens a4 exprimer mon avis en faveur de la Mo
Derbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des vehicules @ moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la mation Debellay propose une simplification administrative
indispensable ala croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, naméliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle muitiplie
les contrdles sans matifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
rESSOLYCES.

La quelité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés sen trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compenseragracea:

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation;

la limitation du nombre dorganismes de contrdle ;

Vallégement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle didertification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise en ceuvre.

\eLillez agréer, Madame, Monsiewr, nos salutations les meilleures.
Garage de Grenétal Sar|
Rue des Prés-Bugnons 4
2525 Le Landeron
032.751.18.50

Arthur Pereira

Sgrature: h’?bfz__\r



ASTRA [
Qi ASTRA-

071284 SeX 2 6. April 2018

Garage de La Berra Broillet SA

Route de Fribourg 147

1634 La Roche
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a La Roche,
le 23.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Emmanuel Broillet, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules @ moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a |a croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a fa concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

¢ ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

® |alimitation du nombre d'organismes de contréle ;

Iallegement administratif (nombre de documents nécessaires a 'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant F'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Emma uel Broillet




SeX ASTRA

ASTRA 23 Aprit 2018

071252

Garage de la Croix, Baer Maurice

Ch. des Hirondelles 2

1350 Orbe
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Orbe,
le 17.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Maurice Baer, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

® ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a l'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant l'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit 8tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Maurice Baer
Signature :

delles. 1350 Orbe
41.65.40. Fax. 41
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~ Garage de la Ferme
Place de la Croix-Blanche 14

1038 Bercher
Département fédéral de I'environnement,
Eingang BAFU des transports, de I'énergie et de la
Registratur Amt communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
2018 April 20, Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne
Direktion:
Federfihrung:

Fait a Bercher,
le 18.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Patrice Wyttenbach, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieuy, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu @ mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Patrice Wyttenb
Signature : V

j
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Garage de I'Asse, John Chambaz

Rte de St-Cergue 308

1260 Nyon
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFRQOU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Nyon,
le 23.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, John Chambaz, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien fa sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

o |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant l'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

John Chambaz
Signature :

GARAGEDE L'ASSE
JOHN CHAMBAZ

RTE DE ST-CERGUE 308
1260 NYON

TEL. 022 36182 63
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Garage de I'Olympe Dario Soricellis

Route d'Arvel Zone Industrielle C/110

1844 Villeneuve
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de 'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Villeneuve,
le 19.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Dario Soricellis, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intituiée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble 2 la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

o ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation;

la limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

l'allégement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle d'identification).

La Mo Darbellay visant |'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Dario Soricellis
Signature :

Q
Giarage de I'Olympe

Soricellis Dario
1844 Villeneuve
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Garage Delamadeleine et Cie
Avenue de Longemalle 4
1020 Renens

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait 3 Renens,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Yvan Delamadeleine, tiens & exprimer mon avis en faveur de fa Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiere » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

¢ ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation

* lalimitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle d'identification).

La Mo Darbellay visant l'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. '

Yvan Delamadeleine | ||
Signature : //i

GARAGE
DELAMADELEINE & Cie
Av de Longemaiie 4
1020 RENENS 021/6343341
www.garagedelamadeleina.ch
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Garage des Planchettes Sarl
Chemin des Planchettes 2
1731 Ependes
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Ependes,
- , le19.042018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Laurent Clement, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

e ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

fa limitation du nombre d'organismes de contréle ;

f'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Laurent Clement
Signature :

st~

Garage des Pianchettes
g Ch. des Planchettes 2
1731 Ependes

- 026 413 1919
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. 034635
Garage du Manoir Crettenand Jules

Auddes-sur-Riddes

1914 Isérables
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait & Isérables,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Raphael Crettenand, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a8 moteurs et davantage de sécurité
routiere » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Uactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de controle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Raphael Crettenand
Signature :

GARAGE DU MANOIR

AGENCE TOYOTA

REPARATION TOUTES MARQUES
CRETTENAND JULES

1914 ISERABLES
»* /
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Garage du Rocher Sarl
Rte de Montana 29
3973 Venthone

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFRQU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

_. ] Fait a Venthone,
le12.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Mathias Perren, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources. :

La qualité du service rendu @ mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

 ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

* [allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle didentification).

La Mo Darbellay visant 'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Mathias Remkeptcr Sar!

s, de Mor\\/fcﬂt%?(;e
on

397377?35\0
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Garage du Stade SA UA5 N

Route de Frontenex 41 Bis
1207 Genéve

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait 3 Geneve,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Pascal Lamenta, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

¢ |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

¢ |a limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
* |adiminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Pascal Lamen
Signature ;

GARAGE DU STADE SA
Rte de Frontenex 41bis
1207 Genéve
Tél. 022 736 82 37
. :o@garagedustadesa.ch
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071282 Set 26, April 2018

Garage du Stand
Route du Manége
1854 Leysin
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Leysin,
le 24.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Giorgio Migotti, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de fa distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

¢ ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

la limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant l'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Giorgio Migotti

Signature : . <
fle )
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Garage du Vuasset
chemin du Vuasset 5
1028 Préverenges

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait a Préverenges,
le 18.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Raffaele Tolotta, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules @ moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
mduspensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automabile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

o ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation;

® |[a limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a 'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Raffaele Tolotts
Signature.

hod
:21/701.59 56
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Garage Ducrest Sarl

Route de la Léchiere 24

1695 Villarlod
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Villarlod,
le 18.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Thierry Ducrest, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles. sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grice &

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

|a limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allégement administratif (nombre de documents nécessaires & I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Thierry Ducrest
Signature :
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Garage F. Niggli - Autocenter
Kasernenstrasse 74
4410 Liestal

Eidgenossisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)

3003 Bern

Liestal,
den 12.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Franco Niggli, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
.Vereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschlage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Veranderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens
als unumgénglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Prifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verlangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitdt welche ich meinen Kunden und Kaufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, stéren die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

e Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
e Die Limitierung der Priiforganisationen;

e Die administrative Vereinfachung

(Anzahl notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);

Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren

(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Franco Niggli
Untersefintt, A

Gafpge F.Niggli
Neujy O'fbasigngn
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Garage F 1, Michele Di Giacomo

Route du Jorat 1

1000 Lausanne
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Lausanne,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Michele Di Giacomo, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére-» pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs lmportes s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, Ies procédures actuelles
créent un trouble & Ia concurience que la Mo Darbellay compensera grace 3 :

¢ |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

® |a limitation du nombre d'organismes de contrdle ; '
I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires al'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Michele Di Giacomo
Signature ;.
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Garage Favre SARL

Route de Loeche 29

1950 Maragnénaz/Sion/Sitten
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et dela
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait @ Maragnénaz/Sion/Sitten,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Marcel Favre, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu @ mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

* [|'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

¢ |a limitation du nombre d'organismes de contréle ;

® ['allegement administratif (nombre de documents nécessaires & I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Marcel Favre
Signature: . .-
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GARAGE FELIX CHUR
Deutsche Strasse 36
7000 Chur

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)

3003 Bern

Chur,
den 12.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Daniel Felix, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
.Vereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschlage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Verdnderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Untemehmens
als unumganglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung vertangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kéaufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, storen die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

e Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
e Die Limitierung der Priiforganisationen;
& Die administrative Vereinfachung
(Anzah! notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);
* Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren
(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse, .

Daniel Felix
Unterschrift: /
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Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Visperterminen 21.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung Uber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und
die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf
setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungs-
frist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwurfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die
vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Dar-
bellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine
Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicher-
heit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr
um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.


mailto:V-FA@astra.admin.ch
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bertcksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Aus-
ristungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem ent-
halten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standard-
massig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung beriick-
sichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfah-
ren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden Or-
ganisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz flr die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwan-
digen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformitats-
papiere (CoC) Uibereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom Her-
steller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr
und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhoht
die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachprifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behoérden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten Kan-
tonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vor-
gelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die Do-
kumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letz-
tes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch
vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inver-
kehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrséamtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Dis-
position entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit Typen-
genehmigung — keine ldentifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei wer-
denden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehender
Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewéhrleistet Datenqualitét. Bei der administrativen Zulassung wer-
den die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in die
Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen.
Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsam-
tern. Durch die vorgangige Priifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung
(CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fur Strassen ist es ausgeschlos-
sen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungspro-
zess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten,
dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Daten-
qualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Ver-
einfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeit-
punkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich
eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenver-
kehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge
mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewabhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport ge-
neriert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an
die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) an-
geglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbhewerbsnach-
teile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésseren Produktaus-
wahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen bei
den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen einge-
setzt werden koénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Ver-
kehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren sdmtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses
Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsdmter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért die verein-
fachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren
Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Birger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Be-
reichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahr-
zeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstof-
fen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umweltschonen-
der Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kunftig sind keine Fahrten zu den kantonalen Strassenver-
kehrsamtern fir eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Senkung des
CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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Erh6éhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrdosserung des An-
gebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kan-
tonen

Kein Rickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typen-
genehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass Mo.
Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird je-
doch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fir KMU und Burger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Bir-
gern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kostenein-
sparungen (keine Gebuhren fiir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und
Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere birokratische Aufwand bei der Zu-
lassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen
und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beruck-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson/en steht/stehen Ihnen der/die Unterzeichnende/n jederzeit gerne zur Ver-

fugung.

Freundliche Grisse

Studer Christian
Garage Gebidem
Dorfstrasse 122
3932 Visperterminen
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Garage Holziken GmbH b_)bﬂ

Hauptstrasse 29

5043 Holziken
Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)
3003 Bern

Holziken,
den 13.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Guido Bdsiger, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur ,Vereinfachten
Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit’ aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschldge der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Veranderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens
als unumganglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verléngert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitdt welche ich meinen Kunden und K3ufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, storen die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
Die Limitierung der Priiforganisationen;

Die administrative Vereinfachung

(Anzahl notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);

Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren

(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich solite die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Guido Bosiger et drive
Unterschrift: Garage Holzliken GmbH
Hauptstrasse 29
CH -5043 Holziken
Tel. 062 721 32 48

D info@garageholziken.ch
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Garage Jacques Sester SA

Rue Bel-Air 19a

2350 Saignelégier
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Saignelégier,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Jacques Sester, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

® ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation :

® |a limitation du nombre d'organismes de contréle ;

l'allegement administratif (nombre de documents nécessaires & I'acceptation des VN dimportation) ;
|a diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant |'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

i

GARAGE/JACQUES SESTER SA

Bel-Air 198a - CP 258
2350 Saignelégier

Tel. 032 951 10 66
WWW.GARAGE SESTER.CH

Jacques Sest
Signature :




Garage Kolly P André 034744

Chemin du Clos-d'lllens 35
1733 Treyvaux

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait a Treyvaux,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Pierre-André Kolly, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes : y

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieuy, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace &

* l'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

® lalimitation du nombre d'organismes de contrdle ;

e [allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
® la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Pierre-André Kolly
Signature :

Carage Kolly P_—André
Clos d’1llens 35

Tel. 026413 28 68

Natel 0794162805
=V neakollv@bluewin.ch

ASTRA Qe b
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Garage Laratta

Rte du Simplon 4

1094 Paudex
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Paudex,
le 23.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Nicola Laratta, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de fa distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

e |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de controle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Nicola Laratta
Signature :

4"1%1'-}} s Laratta
quSimplon4 R
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Garage Lebet

Route du Genevrex 1

1071 Chexbres
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Chexbres,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Jean-Pierre Lebet, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieu, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automabile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a-:

¢ ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

fa limitation du nombre d'organismes de controle ;

I'allégement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant |'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Jean-Pierre Lebet
Signature : Spéc. dés 1960

a4 €¥1D)
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Garage Moderne, Robert Gabbiadini

Avenue Haldimand 38

1401 Yverdon-les-Bains

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie etde la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (QFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait & Yverdon-les-Bains,
le 20.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Robert Gabbiadini, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité routiére-» pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

e [examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

l'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a 'acceptation des VN d'importation) ;
* |a diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Mansieur, nos salutations les meilleures.

Robert Gabbiadini
Signature :
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Garage Monnet Adrien

Route des Moulins 4

1914 Isérables
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Isérables,
le 20.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Adrien Monnet, tiens @ exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a8 moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources. '

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a :

® ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

¢ [alimitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires & I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant l'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Adrien Monnet
Signature :

Gara%e Monnet
drien
1914 Isérables
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Garage NS Automobiles

Chemin de Maisonneuve 10

1219 Chatelaine
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Chatelaine,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Nuno Ferreira Lima, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle muitiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

® Iexamen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

Fallegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

' 1219 Chatelaine
Tel. 022 797 17 87“
As-automobiles@hotmail.com
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Garage R. Clément

Route de la Chocolatiére 25

1026 Echandens
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Echandens,
le 23.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Régis Clément, tiens 3 exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu @ mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

la limitation du nombre d'organismes de controle ;

l'allegement administratif (nombre de documents nécessaires & I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Régis Clément
Signature : e R. Clément
. .I La Chocolatiére 25
1026 Echandens

079.737.36.47
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Garage R. Diinki GmbH
Spitalweidstrasse 2
4665 Oftringen

Eidgenossisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)

3003 Bern

Oftringen,
den 12.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Roland Diinki, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
JVereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit' aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschldge der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Veranderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens
als unumganglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Prifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verlangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kaufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automabilvertriebs, stéren die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

e Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
¢ Die Limitierung der Priiforganisationen;

¢ Die administrative Vereinfachung

(Anzahl notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);

Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren

(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Roland Diinki .
Unterschrift: .4/~
<z

e e e .
garage diinki

9 Spitalweidstr. 2

4665 OFTRINGEN.

2 (062) 797 31 41
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Garage Reparex SA

Route de Préles 13

2516 Lamboing
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Lamboing,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Ludovic Lecomte, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a :

e ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

e |alimitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allégement administratif (nombre de documents nécessaires & 'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

. Garage Reparex SA
Ludovic Lecomte o '35 E 3
Signature : CH-2516 Lamboin

, ) 5!5.032/315136 ‘
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Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vermnehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Neuhausen, 23.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfithrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

¢ Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bertcksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwickiungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars léngst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
bertucksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsdmtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrastungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unndtig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufthren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) iibereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitétspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht aiter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhéht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden finfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung praft Disposition Dokumente; 3. Disposition Gbergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert. Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprafungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine |dentifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfuhren. Die frei
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewadhrleistet Datenqualitéit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrs&mtern. Durch die vorgéngige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schiiesslich zeigt die langj&hrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eribrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewéhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Geselischaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung filhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhdht. Davon profitieren
sémtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stédrkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdekiaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsdmtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohie aller entlastet.



¢ Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemaéss
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bew&hrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruck-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fiir Identifikationsprafung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrséamtern) fihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Bertck-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht lhnen der Unterzeichnende, Armin Hagen jederzeit gerne zur
Verflgung.

Freundliche Griisse

Garage Rheingold
Amfin Hagen
ForgVertretung
8212 Neuhausen
Tel. 052 6727 4 66 Fax 052 672 74 68
i
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Eidgenossisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Hendschiken, 25.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesréatin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.

GARAGE ROTONDOAG
Industriestrasse 8,5604 Hendschiken www.garage-rotondo.ch
Tel. 062886 36 36, Fax 062 886 36 39 info@garage-rotondo.ch
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berticksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrtistungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fiir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berticksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrtstungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzuftihren (Verzicht auf Prafung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprufung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tiber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tiber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfuhren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgédngige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

GARAGE ROTONDOAG
Industriestrasse 8,5604 Hendschiken www.garage-rotondo.ch
Tel. 062886 36 36, Fax 062 886 36 39 info@garage-rotondo.ch
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Geselilschaft profitiert von Verbesserungen

Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsdmtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fiuhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stdarkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies stéarkt die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.

GARAGE ROTONDOAG
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Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kdnnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewéahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruck-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und flhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Bertick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Dario Rotondo steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfigung.

Freundliche Griisse”

Dario Rotondo

GARAGE ROTONDOAG
Industriestrasse 8,5604 Hendschiken www.garage-rotondo.ch
Tel. 062886 36 36, Fax 062886 36 39 info@garage-rotondo.ch
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TTETH

s 034637
Garage Ruf Michaél Sarl

Route des lles 44
1897 Le Bouveret

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et dela
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait a Le Bouveret,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Michaél Ruf, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

e ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

e |alimitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
e |a diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Michaél Ruf
Signature :

Garage Ruf Michael Sarl
Rte des iles 44 - 1897 le Bouveret
Tel. 024/481.81.02
www.garageruf.multimarque.com
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Garage STC M. Stettler

Route de Grivaz 1

1607 Palézieux-Village
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Palézieux-Village,
le 23.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Martial Stettler, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiere » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu @ mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allégement administratif (nombre de documents nécessaires a l'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle d'identification).

LaMo Darbellay visant 'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Martial Stettler
Signature ;

1607 Palézieux
TeL 021/907 24 16
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Le Moulinet 1 CP 19 071258

1188 Gimel

AST R A Département fédéral de

I’environnement

) _ des transports, de I’énergie et de la
23 Aprit 2018 communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Gimel, le 13.04.2018
Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Jean-Carlo Tosoni, tiens a exprimer mon avis en
faveur de la Mo Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules &
moteurs et davantage de sécurité routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Darbellay propose une simplification
administrative indispensable a la croissance de mon enireprise.

L’actuelle procédure, longue et contraignante, n’améliore en rien la sécurité routiere. Au
mieux, elle multiplie les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement,
mobilisant inutilement des ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s’en trouve
impactée négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les
procédures actuelles créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera
grace a:

- I’examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d’importation ;
- la limitation du nombre d’organismes de controle ;

- ’allégement administratif (nombre de documents nécessaires a 1’acceptation des VN
d’importation) ;

- 1a diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d’identification).

La Mo Darbellay visant I’autorisation simplifiée des véhicules neufs d’importations doit étre
mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Jean-Carlo Tosoni R

Le Moulinet 1 CP19
1180 Rimel VD (CH)
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Eidgentssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

ASTRA

2.7 Aoril 2018

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Neuhausen, 23.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung lber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroffnete Vernehmiassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit‘ um.

1. Vorbemerkungen

o Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

o Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modemisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bertcksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berucksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren far Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unndtig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufihren (Verzicht auf Prufung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stutzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitétspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht &lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfdllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung praft Disposition Dokumente; 3. Disposition (ibergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung priift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfoigt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnoétige Mehrfachprufungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung ver-
karzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Ober das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jéhrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfithren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberh&nge bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrieistet Datenqualitiat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
far Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht dlter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtemn, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt préaventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
sémtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrséamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkl4rung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies stérkt die Selbstverantwortung der Birger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fiir eine ldentifikationskontrolle mehr notig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Foige, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



o Erhdéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden Pruf-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

¢ [Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fahrt. Der geringere barokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fGhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht thnen der Unterzeichnende, Urs Wegmdlller jederzeit gerne zur
Verfagung.

Freundliche Griisse
Garage Wegmliler AG

Opel Vertretung :
8212 Neuhausen
Tel. 052 6728555 Fax 67,




ASTRA ASTRA
NG R

071221 19, Aprit 2018

Garage - Top GmbH

Hofackerstrasse 15

8409 Winterthur
Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)
3003 Bern

Winterthur,
den 13.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Manfred Rentzsch, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
.Vereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschlage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Veranderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Untemehmens
als unumganglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verliangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kaufemn von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, storen die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
Die Limitierung der Priiforganisationen;

Die administrative Vereinfachung

(Anzah! notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);

Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren

(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Manfred Rentzsch
Unterschrift:

Garage-Top GmbH
Hofackerstr. 15
8409 Winterthur-Hegi
Tel. 052 243 34 10
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Eidgendssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Schindellegi, 06.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einflihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit" auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt

wird.
8834 Schindellegi
0 6. April 2018
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berticksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausriistungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmaéssig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufithren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) libereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht &lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition (bergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung priift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung"“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdamtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jéhrlich tiber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Sihlpark

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone

im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die lang'W
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungspfoble fhindellegi

Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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e Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

e Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Méarkten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

e Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt préventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

e Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

o Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewéahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Birger.

5. Okologische Vorteile

e Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fiir eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.

8834 Schindellegi
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Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fithren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Biirgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Geblihren fir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere blirokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fithrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen Herr Lukas Rub jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

8834 Schindellegi
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GSHC Garage Station Humair Claude
La Basse-Ferriére 4b
2333 La Ferriere

26, April 2018

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait aLa Ferriére,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Claude Humair, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes::

A travers ses nombreuses dispositions, la motion. Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

e |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

|la limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allégement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Claude Humair G.S.H.C.

Signature : . 032 96116 66

La Basse-Ferriere 4b
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GT Cars
La Verrerie 1
1904 Vernayaz

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait & Vernayaz,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Nicolas Genillard, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble & la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a :

¢ |'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

e |alimitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Nicolas Genillard
Signature : GT

81 occasions
1904 Mernayaz

0728436 81 62



GTXSA

Rue du Léman 11A

1906 Charrat
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Charrat,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Xavier Tornay, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieuy, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

® ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allégement administratif (nombre de documents nécessaires a 'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an; V-FA@astra.admin.ch

Frauenfeld, 19. April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfithrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit® um.

1. Vorbemerkungen

o Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeithah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit® auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

e Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur |dentifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berticksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fiir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

e Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) tUbereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

e Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden flnfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Gbergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert, 4. bei |dentifikationsprufung priift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unndtige Mehrfachprifungen.

e Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
klrzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten iber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC tbernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperien verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

e Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anl&sslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
far Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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e Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

» Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direki- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fiur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

e Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung flhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

e Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrséamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

e Stdrkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkl&rung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hénd-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Biirger.

5. Okologische Vorteile

o Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies flhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsdmtern fur eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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e Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruck-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere birokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechpersonen stehen lhnen die Unterzeichnenden jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Kauth-Bischof GmbH
Kauth Automobile Frauenfeld 5
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Sel ASTRA

23, April 2018

i

LBP Automobiles Sarl
Chemin de I'Ermitage 7
2900 Porrentruy

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait a Porrentruy,
le 17.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Philippe Perret, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes : :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu & mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés sen trouve impactée
négativement,

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a

* l'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

® |alimitation du nombre d'organismes de contréle :

'allegement administratif (nombre de documents nécessaires 4 I'acceptation des VN d'importation) ;
e la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Philippe Perret
Signature :




Eidgentssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Téagerwilen den 23.03.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und

mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

¢ Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriussen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick

auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

¢ Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit’ auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondemn einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt

wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berucksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrustungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prufung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) tbereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgesteliten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht lter als ein

Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden fanfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben: 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition tibergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. »~Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprufungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsidmtern. Die administrative Zulassung ver-
klrzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Uber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung - keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fiir den Abbau bestehen-
der Uberh&nge bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirku ngen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoGC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch  die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
far Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
Xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fiir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erubrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefsllen maglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fiir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Mérkten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erh6hung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeithahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort

die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kunftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



e Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

* Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Blrgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebiihren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.
Kontakt. Der Unterzeichnete Hr. W. Zwahlen steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfiigung.

Freundliche Griisse

W. Zwahlen

Libero Autocenter GmbH
_Schiiz -
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Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt firr Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Gunzwil, 16.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmias-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmilassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
bertcksichtigt diese Entwickiungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrustungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden finfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung pruft Disposition Dokumente; 3. Disposition Gbergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsémtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich uber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung - keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfithren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewéhrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Priufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile flir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Mérkten bzw. der grésse-
ren Produktauswanhl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stérkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies stéarkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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e Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots flihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu geméss
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

* Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprufung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrséamtern) fihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-

sichtigung finden werden.

Kontakt. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfugung.

Freundliche Griisse
Lindghgarage Gunzwil AG

222 Guzwi

Tel, 641 930 01 01
ax 041 930 05 05
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Lucovente SA
Rue de I'Industrie 70
1030 Bussigny-Lausanne

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait a Bussigny-Lausanne,
le 13.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Jean-Luc Cornaz, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiere » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensabie a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les contrdles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
_ negativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires 4 lacceptation des VN d' |mportat|on)
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdfe d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'jmportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures
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Marotta Garage Sarl 034

Hauptstrasse 35

2552 Orpund
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Orpund,
le 16.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Raphaél Marotta, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intituiée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

¢ ['examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

e |alimitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a 'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Raphael Marotta Marotta Garage Sdr|
Signature Hauptstrase 35
W 2552 OPPOnd
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Eidgendssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Zurich, 21. April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung lber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einflihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesrétin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit” auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.

Limmattalstrasse 136 Tel +41(0)44 34414 40 www.neueautos.ch CHE-100.423.766 MWST
CH-8049 Ziirich Fax +41(0)44 344 14 49 info@a-h.ch VFAS & EAIVT Member
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

e Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefliihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berlicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die flir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fiir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

o Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Flr Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnobtig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen ldentifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

e Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden flinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

e Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung ver-
klrzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

e Vereinfachte Zulassung gewdihrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
flr Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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CH-8049 Ziirich Fax +41(0)44 344 14 49 info@a-h.ch VFAS & EAIVT Member



MB Handels- und Finanz AG

Nationaler und Internationaler Autohandel

o Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eribrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

e Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

e Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

e Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsdmter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

e Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Blirger.

5. Okologische Vorteile

e Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fur eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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s Erhoéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots flihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kdnnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Biirgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebihren fiir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsdmtern) flhrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und flhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Bertick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson/en steht lhnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche GrUsse

&
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MC Autos J.-P. Melly Sarl
Chemin du Moulin 24
3977 Granges

Office fédéral des routes (OFFROU)
Miihlestrasse 2, Ittigen
CH-3003 Bern

Fait a Granges,
le 10.04.2018

Madame, Monsiedr,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Jean-Philippe’ Melly, tient & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impacté.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

I'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

la limitation du nombre d'organismes de controle ; ,

'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Jean-Philippe Melly  garaGe

Signature : C Autos
Moulin 24
ranges VS



Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@asira.admin.ch

Freienbach 13.4.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmias-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemdass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmaéssig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berlcksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren flir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden fiinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben: 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung priift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten iiber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Uber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fiir den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Priifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfihige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
Xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.



Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fiir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fiir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Méarkten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewéhrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies stérkt die Selbstverantwortung der Biirger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrséamtern fiir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots fiihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wéhlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu geméss
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebiihren fiir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fiihrt. Der geringere biirokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson/en steht/stehen lhnen der Unterzeichnende/n jederzeit gerne zur Verfi-

gung.

Freundliche Grisse

meinjahreswagen.ch
Das richtige Auta - zum richtigen Preis
Dalore Trading GmbH

7
Kantonsstrasse 148 7

~423.993.

Lorenz Roder



Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Aarau, 23.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit' um.

1. Vorbemerkungen

Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmias-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit' auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.




2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und Reisecars l&ngst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU—Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmaéssig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berlcksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben

sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufithren (Verzicht auf Prufung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden fiinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition bergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prufungen kontrolliert: 4. bei Identifikationsprifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ~Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsimtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Gber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfuhren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhange bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.




Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wo-
durch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erubrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erh6hung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prafungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhdht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fithrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewdahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Biirger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fihrt zu einer ErhShung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kunftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsémtern fiir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.




Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots flhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und

Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Geblhren fur Identifikationsprufung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fiuhrt. Der geringere birokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson stehe ich jederzeit gerne zur Verfligung.

Fr




Eidgendssisches Departement fir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Stafa, 23.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

» Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmias-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

* Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.




2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berticksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausrustungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufithren (Verzicht auf Prufung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stutzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht &lter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung pruft Disposition Dokumente; 3. Disposition tibergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprafungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
karzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten (iber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine [dentifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Prisfungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) aniasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfshige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualit&t auch in Zukunft gewahrieistet.




Vereinfachte Zulassung stelit Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Méarkten bzw. der grosse-
ren Produktauswah! profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Geselischaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
sé@mtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbeliay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkiarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Biirger.

5. Okologische Vorteile

.

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhohung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine Identifikationskontrolle mehr notig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wonhle aller entlastet.




* Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des
Angebots fihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fir Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

» Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Blrgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fishrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson/en steht/stehen Ihnen der/die Unterzeichnende/n jederzeit gerne zur
Verfugung.

Freundliche Griisse

Pt
Alex Neidhart
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Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Urdorf, 23.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung uber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfuhrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und die uns
von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt die Mo. Darbel-
lay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e \Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen zur Um-
setzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfrist (bis 25. April
2018) zu den Verordnungsentwurfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von
Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeithah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Darbellay wur-
de der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine Regelung betreffend
svereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit® auszuarbeiten. Im Rahmen
des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch da-
rum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim Strassen-
verkehrsamt zur ldentifikation vorgeflihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr zeitgemass. Denn
das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und dokumententechnischen Entwick-
lungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU fir Autos, Lie-
ferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-
Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standardmassig die fiir eine Zulassung erforderlichen Informati-
onen. Die administrative Zulassung berucksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenver-
kehrsamtern, das Zulassungsverfahren flir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, inner-
halb der bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sich die
technischen Bau- und Ausrustungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht unnétig, die Fahrzeu-
ge in der Schweiz flr die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwandigen Identifikationskontrolle
vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformitatspapiere (CoC) tbereinstimmen). Die Kan-
tone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom Hersteller) ausgestellien Konformitatspapiere und lassen
neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (verein-
fachtes Verfahren) zu. Dies erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachprifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden fiinfmal kontrolliert!
1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei kantonaler Anmeldung
pruft Disposition Dokumente; 3. Disposition tbergibt (in den meisten Kantonen) vor Terminvergabe Doku-
mente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei
Identifikationspriifung priift der Verkehrsexperte die Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Ab-
schreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular 13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung
am Schalter die Dokumente ein letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die
Dokumente werden nur noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am
Schalter vor der Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrséamtern. Die administrative Zulassung verkiirzt die Zu-
lassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem CoC Gbernommen. Zu-
dem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Disposition entlastet, da sie — wie bei
den jahrlich Gber 300'000 importierten Fahrzeugen mit Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen
und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden
(z. B. fiir den Abbau bestehender Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung werden die von
den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in die Datenbank des Zulas-
sungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen. Dabei erfolgt die Datenbearbei-
tung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsamtern. Durch die vorgangige Prifung der Zoll-
papiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das
Bundesamt flir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den
EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist
die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Vereinfachung
gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km), die in der EU typge-
nehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung noch
vollumfénglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erib-
rigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen mog-
lich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulas-
sung gewabhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport generiert eine
jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK vorgeschlagenen Ande-



rungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an die Vorschriften der EU und der
UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Han-
delshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren
Markten bzw. der grosseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen bei den
Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen eingesetzt werden
kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Verkehrssicherheit und wirkt
praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch die Ubernahme von internationalen
technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren sadmtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor allem die
bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte beseitigt werden. Ziel
von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in sicheren Fahrzeugen auf den
Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer
zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der
Fahrzeuge verbessert. Somit gehdrt die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Ver-
besserung der Sicherheit auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Burger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in der
Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Bereichen der
Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt
die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-Vorschriften
der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffen wie Stickoxyden und
Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die
erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn klnftig
sind keine Fahrten zu den kantonalen Strassenverkehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig.
Dies hat eine massive Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsverfahrens und
die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des Angebots flihren dazu, dass
alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kantonen

Kein Ruckgang der Einnahmen. Kiinftig konnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typengenehmigte
Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass Mo. Darbellay (13.3818) di-
rekt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewahrten Ty-
pengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rickgang der Einnahmen auf Bundesebene zu er-
warten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei wer-
denden Prif-Ressourcen fiir Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fir KMU und Blrger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Blrgern zu
Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosteneinsparungen (keine Ge-
bihren fir Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenver-
kehrsamtern) fiihrt. Der geringere birokratische Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU
und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hoch-
preisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlicksichtigung

finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson/en steht/stehen Ihnen der/die Unterzeichnende/n jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Grisse

Orlando Engel
O. Engel GmbH
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Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und die
uns von Frau Bundesritin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt die
Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit” um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen zur
Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfrist (bis
25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die vereinfachte
Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Darbellay
wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine Regelung
betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit”
auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die
Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

e Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefilhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemidss. Denn das geltende Kontrollverfahren bericksichtigt die rasanten fahrzeug- und
dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausriistungsvorschriften der EU fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars ldngst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC)



standardmassig die fiir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das
Zulassungsverfahren fiir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der
bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sich die
technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewéhrt. Es ist daher schlicht unnétig, die
Fahrzeuge in der Schweiz fiir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwandigen
Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformitdtspapiere
(CoC) iibereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich ndmlich auf die in der EU (vom Hersteller)
ausgestellten Konformititspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht dlter als ein Jahr und weniger
als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhéht die Effizienz
des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden fiinfmal
kontrolliert! 1. ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriifung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung”) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. priift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letztes
Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch vom
ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inverkehrsetzung
des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachpriifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung verkirzt die
Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem CoC
tibernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Disposition
entlastet, da sie — wie bei den jahrlich ber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fiir den Abbau bestehender
Uberhinge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung werden die
von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug in die Datenbank des
Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen. Dabei erfolgt die
Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsdmtern. Durch die
vorgéngige Priifung der Zolipapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich
der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fiir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht
zulassungsfihige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen
werden. Schiiesslich zeigt die langjihrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte
Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitdt auch in Zukunft
gewdhrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fiir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeitpunkt
der Zulassung noch vollumfinglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich eine
Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenverkehrsamt
in definierten Ausnahmefillen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit den
geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.



e Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport generiert
eine jihrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an die
Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) angeglichen.
Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnachteile fir
Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grosseren Produktauswahl
profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

e Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fiihrt zu freien Ressourcen bei den
Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen eingesetzt
werden konnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt priventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren samtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

e Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor allem
die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte beseitigt
werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in sicheren
Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu
erreichen. Denn sie fiihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsimter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort die vereinfachte
Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren Strassen
bringen.

o Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in der
Schweiz bewidhrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen Bereichen
der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter).
Dies starkt die Selbstverantwortung der Biirger.

5. Okologische Vorteile

e Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffen
wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhdhung der Anzahl umweltschonender
Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsiamtern fiir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Senkung
des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.

e Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsverfahrens
und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des Angebots
fiihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kantonen

e Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kdnnen die Importeure wéahlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemdss Mo.
Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird jedoch
weiterhin im bewihrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riickgang der
Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
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Einnahmeausfillen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote zur
periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Biirgern
zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosteneinsparungen
(keine Gebiihren fiir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und Wartezeiten
bei Strassenverkehrsimtern) fiihrt. Der geringere biirokratische Aufwand bei der Zulassung von
Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen und leistet einen
wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung: Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung
Beriicksichtigung finden werden.

Kontakt: Als Ansprechperson stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfiigung.

Freundliche Griisse

OTTO’S AG
S AG
tfach 642
atte 3
/‘(_/‘\’_’_\_/

Markus Ammann
Fahrzeugverantwortlicher
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Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der
Entwurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen
und mehr Verkehrssicherheit“ um.

1. Vorbemerkungen

Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begriissen die vom UVEK vorgeschlagenen
Anpassungen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der
Vernehmlassungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung,
insbesondere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt,
eine Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses
geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo.
Darbellay umgesetzt wird.

2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miissen direktimportierte Fahrzeug
beim Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute
nicht mehr zeitgeméass. Denn das geltende Kontrollverfahren berlicksichtigt die rasanten
fahrzeug- und dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die
technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU fir Autos, Lieferwagen und
Reisecars ldngst etabliert. Zudem enthalten die vom Hersteller ausgesteliten EU-



Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standardméssig die fir eine Zulassung
erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung bericksichtigt diese
Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfahren flr
Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden
Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fiir Autos, Lieferwagen und Reisecars
haben sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher
schlicht unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz flr die Zulassung beim Strassenverkehrsamt
zur aufwandigen ldentifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und
Konformitatspapiere (CoC) lbereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namilich auf die in
der EU (vom Hersteller) ausgesteliten Konformitédtspapiere und lassen neue Fahrzeuge
(nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg
(vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden
finfmal kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und
Sicherheitsvorgaben; 2. bei kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3.
Disposition Ubergibt (in den meisten Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an
Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4.
bei ldentifikationspriifung prift der Verkehrsexperte die Dokumente und es erfolgt der
Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung") vom CoC auf das Formular 13.20A und 5. priift das
Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letztes Mal. Diese
Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch vom
ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepriift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprufungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsiamtern. Die administrative Zulassung
verktirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten lber das Fahrzeug werden direkt
aus dem CoC lbernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten
verbessert und die Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Gber 300'000
importierten Fahrzeugen mit Typengenehmigung — keine Identifikationsprifungen und
Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei werdenden Ressourcen konnen anderweitig
eingesetzt werden (z. B. flir den Abbau bestehender Uberhdnge bei den technischen
Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fiir das Einzelfahrzeug
in die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des
ASTRA geladen. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den
Strassenverkehrsamtern. Durch die vorgéngige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das
Bundesamt fiir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge
durch die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich
zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung
keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitdt auch in Zukunft
gewabhrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als
2000 km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die
Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden Vorschriften
entsprechen, wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erubrigt. Im Ubrigen ist eine
Funktionskontrolle beim Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit
ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der
Zulassung gewéhrleistet.



Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen
Vorschriften an die Vorschriffen der EU und der UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse
abgebaut sowie Wettbewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren
Méarkten bzw. der grésseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung flhrt zu freien
Ressourcen bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von
Gebrauchtwagen eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberprifung von
Gebrauchtwagen verbessert deren Verkehrssicherheit und wirkt préventiv gegen Unfalle.
Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch die Ubernahme von internationalen
technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren samtliche Teilnehmer am
Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen
vor allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten
Unfallschwerpunkte beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut
ausgebildete Menschen in sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die
Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie fiihrt zu einer
zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen durch die Strassenverkehrsamter, was die
Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért die vereinfachte Zulassung zu den
Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren Strassen bringen.

Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht
dem in der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in
anderen Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird
(Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter). Dies stérkt die Selbstverantwortung der Burger.

. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen
Abgas-Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden
Schadstoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Anzahl
umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die
Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den
kantonalen Strassenverkehrsamtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat
eine massive Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller
entlastet.

Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des
Zulassungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende
Vergrosserung des Angebots flihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und
sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu
gemdss Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der
Volumenfahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren
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zugelassen, weshalb kein Rickgang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist.
Beim Kanton wird es auch zu keinen Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei
werdenden Priif-Ressourcen fiir Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu
Kosteneinsparungen (keine Gebiihren fiir Identifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine
Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fiihrt. Der geringere birokratische
Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und flhrt letztendlich zu tieferen
Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung: Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung
Beriicksichtigung finden werden.

Kontakt: Als Ansprechperson stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse
OTTO’S CARS A
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Office fédéral des routes (OFROU)

Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Par mail a: V-FA@astra.admin.ch

Genéve 24,04,2018

Procédure de consultation DETEC sur I'ordonnance sur les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers (OETV)

Prise de position sur la modification des exigences techniques et du contréle d’autorisation des
véhicules routiers et introduction d’un nouveau tachygraphe

Madame, Monsieur,

Nous nous référons a la procédure de consultation concernant 'OETV ouverte le 17 janvier 2018 et les
documents de consultation qui nous ont été soumis par Madame la Conseillére fédérale Doris Leuthard.
Le projet met en ceuvre la Mo. Darbellay (13.3818) concernant I'« autorisation simplifiée des véhicules a
moteur et davantage de sécurité routiére ».

1. Remarques préliminaires



Adaptations proposées. Nous saluerons les adaptations proposees par le DETEC pour la
mise en ceuvre de la Mo. Darbellay. Nous avons le plaisir de prendre position ci-aprés, dans le
délai de consultation (jusqu'au 25 avril 2018), sur les projets d'ordonnance, en particulier en
vue de l'autorisation simplifiée des véhicules routiers.

Mo. Darbellay doit étre mise en ceuvre rapidement et sans manceuvre de déstabilisation.
Avec l'acceptation de la Mo. Darbellay, le parlement a chargé le Conseil fédéral — contre la vo-
lonté du DETEC - d'élaborer une réglementation concernant une « autorisation simplifiee des
véhicules & moteur et davantage de sécurité routiére ». Dans le cadre du processus de consul-
tation en cours, il ne s'agit plus de la question de savoir si, mais uniguement encore quand et
comment la Mo. Darbellay sera mise en ceuvre.



2. Amélioration de I'efficience et des processus dans les cantons

Modernisation de la procédure d’autorisation. Jusqu'ici, les véhicules importés directement
doivent étre présentés au service de la circulation routiére pour identification. Cette réglementa-
tion n'est plus moderne a I'heure actuelle. En effet, la procédure de contrdle en vigueur ne tient
pas compte des développements techniques fulgurants dans les véhicules et les documents.
Ainsi par exemple les prescriptions techniques de construction et d'équipement de I'UE pour les
autos, les vehicules de livraison et les cars de voyage sont établies de longue date. Par ailleurs,
les attestations de conformité émises par le constructeur (CoC) contiennent par défaut les in-
formations nécessaires a une autorisation. L'autorisation administrative tient compte de ces dé-
veloppements et permet aux services de la circulation routiére de moderniser efficacement au
sein des structures organisationnelles existantes la procédure d'autorisation pour les véhicules
qui sont importés sans fiche d’homologation.

Autorisation simplifiée améliore I'efficience. Pour les autos, véhicules de livraison et cars de
voyage, les prescriptions techniques de construction et d'équipement de I'UE ont fait leurs
preuves. Il est donc parfaitement inutile de présenter les véhicules en Suisse pour 'autorisation
aupres du service de la circulation routiére au contrdle d'identification compliqué (renonciation a
controler si le véhicule et les papiers de conformité (CoC) concordent). En effet, les cantons
s'appuient sur les papiers de conformité émis en UE (par le constructeur) et autorisent de nou-
veaux vehicules (pas plus d'une année et moins de 2000 km) par la voie purement administra-
tive (procédure simplifiée). Ceci augmente l'efficience du processus d’autorisation.

Contréles multiples sont supprimés. A I'heure actuelle les mémes documents sont contrdlés
cing fois par les autorités ! 1. L'OFROU contrdle lors de Iimposition du CO: les directives en
matiere de gaz d'échappement et de sécurité ; 2. lors de linscription cantonale, le dispatching
contrdle les documents ; 3. le dispatching remet (dans la plupart des cantons) avant I'attribution
de la date les documents a un expert de la circulation, qui contréle les mémes pol
des contrdles précédents : 4. lors du contréle d'identification, I'expert de la circulation contréle
les documents et il y a un report (c.-a-d. un « exercice de copie ») du CoC sur le formulaire
13.20A et 5. le personnel de guichet contrdle les documents une derniére fois lors de
I'homologation au guichet. Ces contréles sont réduits dans la nouvelle procédure: les docu-
ments ne sont plus contrdlés que par I'OFROU lors de I'imposition obligatoire du CO: et par le
canton au guichet avant la mise en circulation du véhicule. Ainsi, les contrdles multiples inutiles
sont supprimeés.

Optimisation des processus dans les services de la circulation routiére. L’autorisation
administrative raccourcit I'autorisation dans le canton d'exécution. Les données sur le véhicule

cialisés est améliorée et le dispatching déchargé, car ils n'effectuent plus de controles
d'identification et de convocations — comme pour les plus de 300000 véhicules importés
chaque année avec réception par type. Les ressources qui se libérent peuvent étre employées
ailleurs (p. ex. pour la réduction des excédents existants dans les contréles techniques de voi-
tures d'occasion).

3. Effets positifs sur 'économie nationale

L’autorisation simpilifiée garantit la qualité des données. Avec l'autorisation administrative,
les données sont copiées par les cantons du CoC pour le véhicule individuel dans la base de
données du canton d'autorisation, et de la chargées dans la base de données centrale de
FOFROU. Le traitement des données est effectué par un personnel compétent dans les ser-
vices de la circulation routiére. Du fait du contréle préalable des papiers douaniers et de
I'attestation de conformité UE (CoC) a l'occasion de limposition de CO2 par I'Office fédéral des



routes, il est exclu que des véhicules non homologables soient autorisés par les cantons dans
le processus d'autorisation simplifié. Finalement les longues années de pratique dans les Etats
membres de I'UE montre que I'autorisation simplifiée n'entraine aucun probléeme de mise en
ceuvre. Ainsi, la qualité des données est garantie a l'avenir également.

Autorisation simplifiée garantit la conformité avec les prescriptions en vigueur. La simpli-
fication s'applique uniquement aux nouveaux véhicules (c.-a-d. pas plus d'une année et moins
de 2000 km) qui sont approuvés par type dans I'UE. Cela garantit pratiquement que les véhi-
cules satisfont encore entiérement aux prescriptions en vigueur au moment de l'autorisation,
raison pour laquelle le contréle des veéhicules est superflu. Par ailleurs, un contréle de fonction-
nement auprés du service de la circulation routiére est possible dans certains cas exceptionnels
définis. Ainsi, la conformité des véhicules avec les prescriptions en vigueur est garantie au mo-
ment de 'autorisation.

Harmonisation des normes élimine les désavantages concurrentiels. L'importation directe
et paralléle génére une création de valeur économique d'un milliard et demi de CHF. Avec les
modifications proposées par le DETEC, les prescriptions suisses en matiére de technique des
véhicules seront adaptées aux prescriptions de I'UE et de 'TUNECE (United Nations Economic
Commission for Europe). De ce fait, les obstacles techniques au commerce sont réduits et les
désavantages concurrentiels pour les PME suisses diminués. Ce sont en particulier les con-
sommateurs qui profitent des marchés plus grands ou du plus grand choix de produits.

4. La société profite d’améliorations

Augmentation de la sécurité routiére. L'autorisation administrative entraine aupreés des ser-
vices de circulation routiére des ressources libres qui peuvent p. ex. étre utilisées pour les con-
troles techniques de voitures d’occasion. Le controle rapide des voitures d'occasion améliore
leur sécurité de circulation et agit préventivement contre les accidents. Par ailleurs, la sécurité
globale est également accrue par la reprise de prescriptions techniques internationales. Tous
les usagers de la sécurité routiére en bénéficieront.

Contribution a Via sicura. Dans le cadre de Via sicura, ce sont surtout les prescriptions exis-
antes qui doivent étre mieux imposées avec une serie de mesures, et les plus grands points
noirs en matiére d'accidents éliminés. L'objectif de Via sicura est notamment que seuls des
gens bien formés, dans des véhicules surs, circulent sur les routes. La mise en czuvre de la Mo.
Darbellay aide a atteindre cet objectif. En effet, elle entraine un contrdle prompt des véhicules
d'occasion par les services de la circulation routiére, ce qui améliore la sécurité des véhicules.
Ainsi, l'autorisation simplifiée fait partie des facteurs qui apportent une amélioration marquante
de la sécurité sur nos routes.

Renforcement de la responsabilité personnelle des citoyens. L'autorisation simplifiée cor-
respond au principe d'autodéclaration éprouvé en Suisse (p. ex. déclaration d'impéts), qui est
déja appliqué aujourd’hui dans d'autres domaines de 'homologation des véhicules (autodécla-
ration concessionnaire/détenteur de véhicule). Ceci renforce la responsabilité personnelle des
citoyens.

5. Avantages écologiques

Une baisse massive des émissions de CO:2 décharge I'environnement. L'intégration dans
le droit suisse des nouvelles prescriptions de I'UE en matiére de gaz d'échappement réduit
I'émission des substances toxiques a effet local comme les oxydes d'azote et les particules de
suie. Ceci entraine une augmentation du nombre de véhicules respectueux de I'environnement.
Par ailleurs, I'homologation facilitée des veéhicules et l'autorisation par correspondance ména-



gent I'environnement: en effet, 3 l'avenir, il ne sera plus nécessaire d'effectuer des trajets vers
les services cantonaux de Ia circulation routiére pour un contrgle d'identification. Ceci entraine
une baisse massive des émissions de CO, ce qui decharge I'environnement pour le bien de
tous.

* Augmentation de la part de véhicules plus efficients. La simplification de la procédure
d'autorisation et I'agrandissement de l'offre découlant de I'harmonisation des prescriptions ont
pour effet que 'ancienne technique est remplacée par des vehicules plus efficients et plus
propres.

6. Décharge financiére des PME et des citoyens sans baisse des recettes au niveau fédéral
et cantonal

Aucune baisse des recettes. A 'avenir les importateurs pourront choisir s'ils autorisent les vé-
hicules de type approuve dans |

réception par type, raison pour laquelle il ne faut pas s'attendre a une baisse des recettes au
niveau fédéral. Sur le plan cantonal il N’y aura pas non plus de pertes de recettes, car le canton
peut utiliser les ressources de contréle qui se libérent pour des convocations au contrdle ulté-
rieur périodique.

¢ Economies de frais pour les PME et les citoyens. L'autorisation administrative profite aux
PME et aux citoyens. lls bénéficient d'une procédure d'autorisation simplifiée, qui entraine des

Mise en ceuvre. Nous partons du principe que nos requétes seront prises en compte dans la suite de
la mise en ceuvre.

Contact. Pace Leonardo me tient a votre entiére disposition en tant qu'interlocuteurs.

Veuillez recevoir, chers Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures,
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Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Prangins, 24.4.18

Procédure de consultation DETEC sur I’ordonnance sur les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers (OETV)

Prise de position sur la modification des exigences techniques et du contrdle d’autorisation des
véhicules routiers et introduction d’un nouveau tachygraphe

Madame, Monsieur,

Nous nous référons a la procédure de consultation concernant 'OETV ouverte le 17 janvier 2018 et les
documents de consultation qui nous ont été soumis par Madame la Conseillere fédérale Doris Leuthard. Le
projet met en ceuvre la Mo. Darbellay (13.3818) concernant I'« autorisation simplifiée des véhicules a moteur
et davantage de sécurité routiére ».

1. Remarques préliminaires

¢ Adaptations proposées. Nous saluerons les adaptations proposées par le DETEC pour la mise en
ceuvre de la Mo. Darbellay. Nous avons le plaisir de prendre position ci-aprés, dans le délai de
consultation (jusqu’au 25 avril 2018), sur les projets d’ordonnance, en particulier en vue de
l'autorisation simplifiée des véhicules routiers.

¢ Mo. Darbellay doit étre mise en ceuvre rapidement et sans manceuvre de déstabilisation. Avec
I'acceptation de la Mo. Darbellay, le parlement a chargé le Conseil fédéral — contre la volonté du
DETEC - d'élaborer une réglementation concernant une « autorisation simplifiée des veéhicules a
moteur et davantage de sécurité routiére ». Dans le cadre du processus de consultation en cours, il
ne s’agit plus de la question de savoir si, mais uniquement encore quand et comment la Mo.
Darbellay sera mise en ceuvre.
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2. Amélioration de I’efficience et des processus dans les cantons

Modernisation de la procédure d’autorisation. Jusqu’ici, les véhicules importés directement
doivent étre présentés au service de la circulation routiere pour identification. Cette réglementation
n'est plus moderne a I'heure actuelle. En effet, la procédure de contrdle en vigueur ne tient pas
compte des développements techniques fulgurants dans les véhicules et les documents. Ainsi par
exemple les prescriptions techniques de construction et d’équipement de 'UE pour les autos, les
véhicules de livraison et les cars de voyage sont établies de longue date. Par ailleurs, les attestations
de conformité émises par le constructeur (CoC) contiennent par défaut les informations nécessaires
a une autorisation. L’autorisation administrative tient compte de ces développements et permet aux
services de la circulation routiere de moderniser efficacement au sein des structures
organisationnelles existantes la procédure d’autorisation pour les véhicules qui sont importés sans
fiche d’homologation.

Autorisation simplifiée améliore I'efficience. Pour les autos, véhicules de livraison et cars de
voyage, les prescriptions techniques de construction et d’équipement de I'UE ont fait leurs preuves. lI
est donc parfaitement inutile de présenter les véhicules en Suisse pour I'autorisation auprés du
service de la circulation routiére au contréle d’identification compliqué (renonciation a contrdler si le
véhicule et les papiers de conformité (CoC) concordent). En effet, les cantons s’appuient sur les
papiers de conformité émis en UE (par le constructeur) et autorisent de nouveaux véhicules (pas plus
d’'une année et moins de 2000 km) par la voie purement administrative (procédure simplifiée). Ceci
augmente 'efficience du processus d’autorisation.

Contréles multiples sont supprimés. A 'heure actuelle les mémes documents sont contrdlés cing
fois par les autorités ! 1. LOFROU contrédle lors de l'imposition du COzles directives en matiére de
gaz d’échappement et de sécurité ; 2. lors de l'inscription cantonale, le dispatching contréle les
documents ; 3. le dispatching remet (dans la plupart des cantons) avant l'attribution de la date les
documents a un expert de la circulation, qui contrdle les mémes points que lors des contrbles
précédents ; 4. lors du contrdle d’identification, I'expert de la circulation contrdle les documents et il y
a un report (c.-a-d. un « exercice de copie ») du CoC sur le formulaire 13.20A et 5. le personnel de
guichet contréle les documents une derniére fois lors de 'homologation au guichet. Ces controles
sont réduits dans la nouvelle procédure: les documents ne sont plus contrélés que par TOFROU lors
de I'imposition obligatoire du CO:2 et par le canton au guichet avant la mise en circulation du véhicule.
Ainsi, les contréles multiples inutiles sont supprimés.

Optimisation des processus dans les services de la circulation routiére. L’autorisation
administrative raccourcit 'autorisation dans le canton d’exécution. Les données sur le véhicule sont
directement reprises du CoC. Par ailleurs, I'utilisation des ressources pour les experts spécialisés est
améliorée et le dispatching déchargé, car ils n’effectuent plus de controles d’identification et de
convocations — comme pour les plus de 300’000 véhicules importés chaque année avec réception
par type. Les ressources qui se liberent peuvent étre employées ailleurs (p. ex. pour la réduction des
excédents existants dans les contréles techniques de voitures d’occasion).

3. Effets positifs sur I’économie nationale

L’autorisation simplifiée garantit la qualité des données. Avec l'autorisation administrative, les
données sont copiées par les cantons du CoC pour le véhicule individuel dans la base de données
du canton d’autorisation, et de la chargées dans la base de données centrale de TOFROU. Le
traitement des données est effectué par un personnel compétent dans les services de la circulation
routiere. Du fait du contréle préalable des papiers douaniers et de I'attestation de conformité UE
(CoC) a l'occasion de limposition de CO2 par I'Office fédéral des routes, il est exclu que des
véhicules non homologables soient autorisés par les cantons dans le processus d’autorisation
simplifié¢. Finalement les longues années de pratique dans les Etats membres de 'UE montre que
l'autorisation simplifi€e n’entraine aucun probléeme de mise en ceuvre. Ainsi, la qualité des données
est garantie a 'avenir également.

Autorisation simplifiée garantit la conformité avec les prescriptions en vigueur. La
simplification s’applique uniquement aux nouveaux véhicules (c.-a-d. pas plus d’une année et moins
de 2000 km) qui sont approuvés par type dans 'UE. Cela garantit pratiquement que les véhicules
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satisfont encore entierement aux prescriptions en vigueur au moment de I'autorisation, raison pour
laquelle le contrdle des véhicules est superflu. Par ailleurs, un contrdle de fonctionnement auprés du
service de la circulation routiere est possible dans certains cas exceptionnels définis. Ainsi, la
conformité des véhicules avec les prescriptions en vigueur est garantie au moment de I'autorisation.

e Harmonisation des normes élimine les désavantages concurrentiels. L’importation directe et
paralléle génére une création de valeur économique d'un milliard et demi de CHF. Avec les
modifications proposées par le DETEC, les prescriptions suisses en matiére de technique des
véhicules seront adaptées aux prescriptions de 'UE et de 'UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe). De ce fait, les obstacles techniques au commerce sont réduits et les
désavantages concurrentiels pour les PME suisses diminués. Ce sont en particulier les
consommateurs qui profitent des marchés plus grands ou du plus grand choix de produits.

4. Lasociété profite d’améliorations

¢ Augmentation de la sécurité routiére. L’autorisation administrative entraine auprés des services de
circulation routiere des ressources libres qui peuvent p. ex. étre utilisées pour les contrbles
techniques de voitures d’occasion. Le contréle rapide des voitures d’occasion améliore leur sécurité
de circulation et agit préventivement contre les accidents. Par ailleurs, la sécurité globale est
également accrue par la reprise de prescriptions techniques internationales. Tous les usagers de la
sécurité routiere en bénéficieront.

e Contribution a Via sicura. Dans le cadre de Via sicura, ce sont surtout les prescriptions existantes
qui doivent étre mieux imposées avec une série de mesures, et les plus grands points noirs en
matiere d’accidents éliminés. L'objectif de Via sicura est notamment que seuls des gens bien formés,
dans des véhicules sirs, circulent sur les routes. La mise en ceuvre de la Mo. Darbellay aide a
atteindre cet objectif. En effet, elle entraine un contréle prompt des véhicules d’occasion par les
services de la circulation routiére, ce qui améliore la sécurité des véhicules. Ainsi, I'autorisation
simplifiée fait partie des facteurs qui apportent une amélioration marquante de la sécurité sur nos
routes.

¢ Renforcement de la responsabilité personnelle des citoyens. L’autorisation simplifiée correspond
au principe d’autodéclaration éprouvé en Suisse (p. ex. déclaration d’'impdbts), qui est déja appliqué
aujourd’hui dans d’autres domaines de [I'homologation des véhicules (autodéclaration
concessionnaire/détenteur de véhicule). Ceci renforce la responsabilité personnelle des citoyens.

5. Avantages écologiques

¢ Une baisse massive des émissions de CO: décharge I’environnement. L'intégration dans le droit
suisse des nouvelles prescriptions de 'UE en matiére de gaz d’échappement réduit 'émission des
substances toxiques a effet local comme les oxydes d’'azote et les particules de suie. Ceci entraine
une augmentation du nombre de veéhicules respectueux de [I'environnement. Par ailleurs,
'homologation facilitée des véhicules et ['autorisation par correspondance ménagent
'environnement: en effet, a 'avenir, il ne sera plus nécessaire d’effectuer des trajets vers les services
cantonaux de la circulation routiére pour un contréle d’identification. Ceci entraine une baisse
massive des émissions de CO2, ce qui décharge I'environnement pour le bien de tous.

¢ Augmentation de la part de véhicules plus efficients. La simplification de la procédure
d’autorisation et I'agrandissement de l'offre découlant de I'harmonisation des prescriptions ont pour
effet que I'ancienne technique est remplacée par des véhicules plus efficients et plus propres.

6. Décharge financiere des PME et des citoyens sans baisse des recettes au niveau fédéral et
cantonal

Aucune baisse des recettes. A I'avenir les importateurs pourront choisir s’ils autorisent les
véhicules de type approuvé dans 'UE comme jusqu'ici avec des fiches de données de 'OFROU ou
désormais selon la Mo. Darbellay (13.3818) directement avec un CoC. La grande majorité des
véhicules de volume continuent toutefois d’étre autorisés dans la procédure éprouvée de réception
par type, raison pour laquelle il ne faut pas s’attendre a une baisse des recettes au niveau fédéral.
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Sur le plan cantonal il n’y aura pas non plus de pertes de recettes, car le canton peut utiliser les
ressources de contréle qui se libérent pour des convocations au contréle ultérieur périodique.

e Economies de frais pour les PME et les citoyens. L’autorisation administrative profite aux PME et
aux citoyens. lIs bénéficient d’'une procédure d’autorisation simplifiée, qui entraine des économies de
frais (pas de taxes pour le contrdle d’identification) et un gain de temps (p. ex. pas de trajets ou de
temps d’attente dans les services de circulation routiere). La charge de paperasse réduite dans
l'autorisation de véhicules décharge les PME et entraine en fin de compte des prix a la
consommation plus bas, fournissant ainsi une contribution importante contre I'llot de cherté qu’est la
Suisse.

Mise en ceuvre. Nous partons du principe que nos requétes seront prises en compte dans la suite de la
mise en ceuvre.

Contact. Richard Cohen-Dumani se tient a votre entiére disposition en tant gqu’interlocuteurs.

Veuillez recevoir, chers Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

www.driving4free.ch
Driving4free S.A.
Chemin des Jaquings, 27
CH-1197 Prangins
2541226663664
' Fax: 022566362f1 '
.mail: info@driving4iree.c
2 nh\Aaobile: 4%1793496804

Richard Cohen-Dumani
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2400 Le Locle Recom man dea
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait a Le Locle,
le 18.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Maxime Lucet, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo Darbellay
(13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité routiére » pour
les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu @ mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

® [|'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation ;

|a limitation du nombre d'organismes de contrdle ;

I'allégement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contrdle didentification).

La Mo Darbellay visant I'autorisation simplifiée des véhicules neufs dimportations doit &tre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Maxime Lucet
Signature :

&K



Von: Kunz Claro <kathia.reneclaro@bluewin.ch>
Gesendet: Montag, 23. April 2018 16:27

An: _ASTRA-V-FA

Betreff: 20180328 _Stellungnahme Mo. Darbellay
Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Betreff: 20180328 _Stellungnahme Mo. Darbellay

Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fir Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Beinwil, 23.4.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung uber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der
Zulassungsprufung
von Strassenfahrzeugen und Einfuhrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 er6ffnete Vernehmlassungsverfahren
betreffend VTS und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten
Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend
.Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen
Anpassungen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend
innert der Vernehmlassungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen
Stellung, insbesondere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von
Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme
der Mo. Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom
1



Parlament beauftragt, eine Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von
Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” auszuarbeiten. Im Rahmen des
laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern
einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher miuissen direktimportierte
Fahrzeug beim Strassenverkehrsamt zur ldentifikation vorgefiihrt werden. Diese
Regelung ist heute nicht mehr zeitgeméass. Denn das geltende Kontrollverfahren
berlcksichtigt die rasanten fahrzeug- und dokumententechnischen Entwicklungen
nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Ausrustungsvorschriften der EU
fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem enthalten die vom
Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC)
standardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die
administrative Zulassung bericksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den
Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne
Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden Organisationsstrukturen
effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und
Reisecars haben sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU
bewahrt. Es ist daher schlicht unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung
beim Strassenverkehrsamt zur aufwandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren
(Verzicht auf Prufung, ob Fahrzeug und Konformitatspapiere (CoC) tbereinstimmen).
Die Kantone stltzen sich namlich auf die in der EU (vom Hersteller) ausgestellten
Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger
als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhht
die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachprifung entfallt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden
funfmal kontrolliert! 1. ASTRA pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und
Sicherheitsvorgaben; 2. bei kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3.
Disposition tbergibt (in den meisten Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an
Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vorgelagerten Prifungen
kontrolliert; 4. bei Identifikationsprufung pruft der Verkehrsexperte die Dokumente und
es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular 13.20A
und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Priifungen werden im neuen Verfahren reduziert; Die Dokumente
werden nur noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton
am Schalter vor der Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen
unnotige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative
Zulassung verkurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug
werden direkt aus dem CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei
Fachexperten verbessert und die Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich
Uber 300'000 importierten Fahrzeugen mit Typengenehmigung - keine
Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei werdenden
Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehender
Uberhange bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen
Zulassung werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur
das Einzelfahrzeug in die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die
zentrale Datenbank des ASTRA geladen. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch
kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsamtern. Durch die vorgangige
Prifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC)
anlasslich der COZ2-Besteuerung durch das Bundesamt fir Strassen ist es
ausgeschlossen, dass nicht zulassungsféahige Fahrzeuge durch die Kantone im
vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die
3



langjéahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine
Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft
gewabhrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften
sicher. Die Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr
und weniger als 2000 km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch
sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich
den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge
eruibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenverkehrsamt in
definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge
mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und
Parallelimport generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia.
CHF. Mit den vom UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen
fahrzeugtechnischen Vorschriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United
Nations Economic Commission for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische
Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnachteile fir Schweizer KMU
vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grosseren Produktauswahl
profitieren inshesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien
Ressourcen bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prufungen
von Gebrauchtwagen eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberprifung von
Gebrauchtwagen verbessert deren Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen
Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch die Ubernahme von
internationalen technischen Vorschriften erhdht. Davon profitieren samtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von
Massnahmen vor allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die
grossten Unfallschwerpunkte beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass
nur noch gut ausgebildete Menschen in sicheren Fahrzeugen auf den Strassen
verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie
fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der
Sicherheit auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Birger. Die vereinfachte Zulassung
entspricht dem in der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B.
Steuererklarung), das in anderen Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits
angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt die
Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der
neuen Abgas-Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von
lokal wirkenden Schadstoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies flhrt zu einer
Erhéhung der Anzahl umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte
Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn
kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen Strassenverkehrsamtern fir eine
Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Senkung des CO2-
Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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e Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des
Zulassungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften
einhergehende Vergrdsserung des Angebots filhren dazu, dass alte Technik durch
effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Blrgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund
und Kantonen

Kein Ruckgang der Einnahmen. Kinftig kdnnen die Importeure wahlen, ob sie in der
EU typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen
oder neu geméass Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit
der Volumenfahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewdahrten
Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rickgang der Einnahmen
auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fir
Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fur KMU und Burger. Die administrative Zulassung kommt
KMU und Birgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten
Zulassungsverfahren, das zu Kosteneinsparungen (keine Gebuhren flr
Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und Wartezeiten bei
Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere buirokratische Aufwand bei der
Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fihrt letztendlich zu tieferen
Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel
Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung
Berucksichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Grusse

René Kunz

Unterbrandhof
5637 Beinwil
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RS-Racing Garage Steiner

Riedweg 12

8842 Unteriberg
Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)
3003 Bern

Unteriberg,
den 19.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Reto Steiner, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
Vereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschldage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Impartfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Veranderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens
als unumganglich. :

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verlangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kdufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, storen die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

o Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
¢ Die Limitierung der Priiforganisationen;
e Die administrative Vereinfachung
(Anzahl notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);
¢ Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren '
(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Reto Steiner
Unterschrift:

RS Racing/Garage
~Riedweg12
8842 Unteriberg
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S.M.P. Garage Sarl

Route de la Chapelle 43

1470 Estavayer-le-Lac
Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)
Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)
3003 Berne

Fait 3 Estavayer-le-Lac,
le 12.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Stéphane Vorlet, tiens a exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules & moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes :

A travers ses nombreuses dispositions, fa motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

L'actuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiére. Au mieux, elle multiplie
les contréles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
~ négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automobile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a

¢ [examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN dimportation ;

la limitation du nombre d'organismes de contréle ;

I'allegement administratif (nombre de documents nécessaires a l'acceptation des VN dimportation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant 'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'impartations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Stéphane Vorlet
Signature :

S.M.P. Garage Sarl
Route-de-la-Chapelie 43
1470 Estavayer-lg-
TélQ
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S.R. automobiles Romont Sarl
Route des Echervettes 4
1680 Romont

ASTRA

2 6. April 2018

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

Office fédéral des routes (OFROU)
Procédure de consultation (OETV)

3003 Berne

Fait 3 Romont,
le 24.04.2018

Madame, Monsieur,

Par la présente, je soussigné, Monsieur Claude Schorderet, tiens & exprimer mon avis en faveur de la Mo
Darbellay (13.3818) intitulée « autorisation simplifiée des véhicules a moteurs et davantage de sécurité
routiére » pour les raisons suivantes::

A travers ses nombreuses dispositions, la motion Dabellay propose une simplification administrative
indispensable a la croissance de mon entreprise.

Lactuelle procédure, longue et contraignante, n'améliore en rien la sécurité routiere. Au mieux, efle multiplie
les controles sans motifs réels et, par conséquent, le temps de traitement, mobilisant inutilement des
ressources.

La qualité du service rendu a mes clients acquéreurs de véhicules neufs importés s'en trouve impactée
négativement.

Dans un environnement concurrencé comme celui de la distribution automabile, les procédures actuelles
créent un trouble a la concurrence que la Mo Darbellay compensera grace a:

l'examen exclusivement administratif (et non plus physique) des VN d'importation;

|a limitation du nombre d'organismes de controle ;

Iallegement administratif (nombre de documents nécessaires a I'acceptation des VN d'importation) ;
la diminution des frais de traitement (pas de taxes pour le contréle d'identification).

La Mo Darbellay visant l'autorisation simplifiée des véhicules neufs d'importations doit étre mise en ceuvre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Claude Schorderet
Signature :

xEte PN 0 g2

S.R. automobiles Romont Sarl
Rte des Echervettes 4

1680 Romont FR

T2l 026 652 16 80
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Eidgenossisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Maorschwil. 13.04.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfithrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und die uns von
Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt die Mo. Darbellay
(13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen zur
Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfrist (bis 25. April
2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von
Strassenfahrzeugen.

¢ Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Darbellay wurde
der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine Regelung betreffend
,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des
laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann
und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

¢ Modemisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr zeitgemass.
Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und dokumententechnischen
Entwickiungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU far
Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-
Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen
Informationen. Die administrative Zulassung beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den
Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein mportser‘c
werden, innerhalb der bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

e Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fir Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sich die
technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht unnétig, die Fahrzeuge
in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwandigen Identifikationskontrolie
vorzufihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformitatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die
Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom Hersteller) ausgestellten Konformitéatspapiere und lassen
neue Fahrzeuge (nicht dlter als ein Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes
Verfahren) zu. Dies erhéht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

e Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden funfmal kontrolliert! 1.
ASTRA priift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei kantonaler Anmeldung praft
Disposition Dokumente; 3. Disposition Uibergibt (in den meisten Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an
Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei
Identifikationsprfung prift der Verkehrsexperte die Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-
Ubung“) vom CoC auf das Formular 13.20A und 5. pruft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter
die Dokumente ein letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente
werden nur noch vom ASTRA bei der zwingenden C0O2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

e Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsiamtern. Die administrative Zulassung verkirzt die
Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tber das Fahrzeug werden direkt aus dem CoC Gbernommen.
Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Disposition entlastet, da sie — wie
bei den jahrlich Gber 300'000 importieten Fahrzeugen mit Typengenehmigung - keine
Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfithren. Die frei werdenden Ressourcen konnen
anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehender Uberhange bei den technischen Prufungen
von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

e Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung werden die von
den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das  Einzelfahrzeug in die Datenbank des
Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen. Dabei erfolgt die
Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsamtern. Durch die vorgangige
Prufung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung
durch das Bundesamt fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die
Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in
den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist
die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

« Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Vereinfachung
gilt nur fiir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht lter als ein Jahr und weniger als 2000 km), die in der EU typgenehmigt
sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich
den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertbrigt. Im Ubrigen ist
eine Funktionskontrolle beim Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen moglich. Somit ist die
Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.



Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport generiert eine
jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK vorgeschlagenen
Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an die Vorschriften der EU und
der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische
Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den
grésseren Markten bzw. der grésseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen bei den
Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen eingesetzt werden
konnen. Die zeithahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Verkehrssicherheit und wirkt
praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch die Ubernahme von internationalen
technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor allem die
bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte beseitigt werden. Ziel
von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in sicheren Fahrzeugen auf den Strassen
verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie fihrt zu einer zeitnahen
Uberprifung von Gebrauchtwagen durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge
verbessert. Somit gehort die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der
Sicherheit auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in der Schweiz
bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererkldrung), das in anderen Bereichen der
Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt
die Selbstverantwortung der Brger.

5. OKologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-Vorschriften
der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffen wie Stickoxyden und
Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die
erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind
keine Fahrten zu den kantonalen Strassenverkehrsamtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies
hat eine massive Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



o Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsverfahrens und
die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrosserung des Angebots fuhren dazu, dass
alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kiinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typengenehmigte
Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu geméss Mo. Darbellay (13.3818) direkt
mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewahrten
Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruckgang der Einnahmen auf Bundesebene zu
erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei
werdenden Pruf-Ressourcen fir Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

o Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Birgern zu Gute.
Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosteneinsparungen (keine Gebiihren
fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und Wartezeiten bei
Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere burokratische Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen
entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen
die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berlcksichtigung finden
werden.

Kontakt. Als Ansprechperson stehe ich Christian Drexel Ihnen jederzeit gerne zur Verfigung.

Freundliche Griisse

/4_7 ’
Christian DW =
/ gy
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Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

25 April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfilhrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eroffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und die uns von Frau
Bundesréatin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818)
betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

o Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen zur Umsetzung der
Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfrist (bis heute, 25. April 2018) zu den
Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Darbellay wurde der
Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine Regelung betreffend ,Vereinfachte
Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden
Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo.
Darbellay umgesetzt wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur |dentifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr zeitgemé&ss. Denn
das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und dokumententechnischen Entwicklungen
nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und
Reisecars langst etabliert. Zudem enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen
(CoC) standardmassig die fiur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
beriicksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfahren fir
Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden Organisationsstrukturen effektiv
zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sich die technischen
Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fiir
die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwéndigen Identifikationskontrolle vorzufithren (Verzicht auf Priifung,
ob Fahrzeug und Konformitatspapiere (CoC) tbereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU
(vom Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger
als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhéht die Effizienz des
Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behérden finfmal kontrolliert! 1. ASTRA
pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei kantonaler Anmeldung priift Disposition
Dokumente; 3. Disposition tibergibt (in den meisten Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten,
der gleiche Punkte wie bei den vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung pruft der
Verkehrsexperte die Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letztes Mal. Diese
Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch vom ASTRA bei der zwingenden
CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen
unnétige Mehrfachprufungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung verkiirzt die Zulassung
beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem CoC tibernommen. Zudem wird der
Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Uber
300'000 importierten Fahrzeugen mit Typengenehmigung — keine ldentifikationsprifungen und Aufgebote mehr
durchfihren. Die frei werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau
bestehender Uberh&nge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewaéhrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung werden die von den
Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in die Datenbank des Zulassungskantons
und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes
Personal bei den Strassenverkehrsamtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fiir Strassen ist es
ausgeschlossen, dass nicht zulassungsféhige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess
zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjéhrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte
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Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Vereinfachung gilt nur
fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht &lter als ein Jahr und weniger als 2000 km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit
ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfénglich den geltenden
Vorschriften entsprechen, wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle
beim Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit
den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewabhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport generiert eine jahrliche
volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die
schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations
Economic Commission for Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie
Wettbewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésseren
Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen bei den
Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prufungen von Gebrauchtwagen eingesetzt werden kénnen. Die
zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle.
Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht.
Davon profitieren s&mtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor allem die bestehenden
Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u.
a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung
der Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért die vereinfachte
Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in der Schweiz
bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Bereichen der Fahrzeugzulassung
heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der
Burger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-Vorschriften der EU
ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln.
Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte
Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu
den kantonalen Strassenverkehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Senkung
des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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Skype: techlantic
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Erhdéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsverfahrens und die mit
der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des Angebots fiihren dazu, dass alte Technik
durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typengenehmigte
Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu geméass Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit
einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewahrten
Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rickgang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten
ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-
Ressourcen fur Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Birgern zu Gute. Sie
profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosteneinsparungen (keine Gebihren fur
Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt.
Der geringere birokratische Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu
tieferen Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Bericksichtigung finden

werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Ihnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verfugung.

Freu&dic/ht Grisse,
—

WoutersamrTssen
Tel: 905-465-1062 Cell: 416-414-1967

Techla

ntic Ltd. www.techlantic.com
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18 April 2018

Tellimattgarage A. Furrer

Tellimattstrasse 1

6287 Aesch
Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)
3003 Bern

Aesch,
den 13.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Andreas Furrer, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
Vereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit" aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschlage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Veranderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens
als unumganglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verlangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kaufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, storen die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
Die Limitierung der Priiforganisationen; ‘

Die administrative Vereinfachung

(Anzahl notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);

Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren

(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schiussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Andreas Furrer
Unterschrift;

TELLIMATTGARAGE



Von: thomas <thomas.burkhard@sunrise.ch>

Gesendet: Mittwoch, 25. April 2018 21:28

An: _ASTRA-V-FA

Betreff: Fwd: wenn interessiert -> gelb ergdanzen und von privater eMail an V-
FA@astra.admin.ch senden... Ziel: Breite Front fiir vereinfachte Zulassung
Fz...

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Eidgenossisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Freienstein, 25.4.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung tber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungsprifung
von Strassenfahrzeugen und Einfihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 erdffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und die
uns von Frau Bundesréatin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt die
Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen zur
Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfrist (bis
25. April 2018) zu den Verordnungsentwurfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die vereinfachte
Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine
Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit"
auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um die
Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berlcksichtigt die rasanten fahrzeug- und
dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC)
standardmaéssig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berticksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das
Zulassungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der
bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sich
die technischen Bau- und Ausriustungsvorschriften der EU bewéhrt. Es ist daher schlicht unnétig, die
Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwandigen
Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformitatspapiere
(CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stitzen sich namlich auf die in der EU (vom Hersteller)
ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr und weniger
als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhéht die Effizienz
des Zulassungsprozesses.

Mehrfachprifung entfallt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behédrden finfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung pruft Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung priuft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung®) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letztes
Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch vom
ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung verkirzt
die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten lber das Fahrzeug werden direkt aus dem CoC
Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Disposition
entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Giber 300'000 importierten Fahrzeugen mit Typengenehmigung
— keine Identifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei werdenden Ressourcen
kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fir den Abbau bestehender Uberhinge bei den
technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitét. Bei der administrativen Zulassung werden
die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in die Datenbank
des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen. Dabei erfolgt
die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsamtern. Durch die
vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich
der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fir Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht
zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen
werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte
Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft
gewabhrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeitpunkt
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der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich eine
Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenverkehrsamt
in definierten Ausnahmefallen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge mit den
geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewabhrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an die
Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie
Wettbewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der
grosseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fihrt zu freien Ressourcen bei den
Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen eingesetzt
werden koénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt préaventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren samtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor allem
die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte beseitigt
werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in sicheren
Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses Ziel zu
erreichen. Denn sie filhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort die vereinfachte
Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren Strassen
bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in der
Schweiz bewéhrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Bereichen
der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahrzeughalter).
Dies starkt die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffen
wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fihrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweltschonender
Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fir eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive Senkung
des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



e Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des
Zulassungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende
Vergrdsserung des Angebots fihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere
Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Birgern ohne Einnahmenrickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Ruckgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Riickgang
der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Priif-Ressourcen fur Aufgebote zur
periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fir KMU und Burger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Blirgern
zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosteneinsparungen
(keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und Wartezeiten
bei Strassenverkehrséamtern) fuhrt. Der geringere birokratische Aufwand bei der Zulassung von
Fahrzeugen entlastet KMU und fihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen und leistet einen
wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung
Bericksichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Grusse

Thomas Burkhard
Am Burghugel 5
8427 Freienstein



Von: Thomas Utiger <thomas.utiger@gmx.ch>

Gesendet: Montag, 23. April 2018 11:25
An: _ASTRA-V-FA
Betreff: Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der

Zulassungsprifung von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen
Fahrtschreibers

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt
Eidgendssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Arni, 23.4.2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung uber die technischen Anforderungen an

Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungsprifung

von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 er6ffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und die uns vc
Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf setzt die Mo. Darbelle
(13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit* um.



Vorbemerkungen

Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrussen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassunge
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungsfris
(bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf di
vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stormandéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mc
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ein
Regelung betreffend ,,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherhei
auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr um di
Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.

Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beir
Strassenverkehrsamt zur ldentifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht met
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren bericksichtigt die rasanten fahrzeug- un
dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- un
Ausristungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zuder
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC
standardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassun
bericksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, de
Zulassungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb de
bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben sic
die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht unndtic
die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwéandige
Identifikationskontrolle vorzufuihren (Verzicht auf Prufung, ob Fahrzeug und Konformitatspapier
(CoC) ubereinstimmen). Die Kantone stiutzen sich namlich auf die in der EU (vom Herstellel
ausgestellten Konformitétspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Jahr und wenige
als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erh6ht die Effizier
des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriufung entfallt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden finfmi
kontrolliert! 1. ASTRA pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. b
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meiste
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei de
vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationspriufung pruft der Verkehrsexperte di
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formule
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letzte
Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch vor
ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor de
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprufungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassun
verkirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus der
CoC uUbernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und di
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich GUber 300’000 importierten Fahrzeugen m
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Typengenehmigung — keine ldentifikationsprifungen und Aufgebote mehr durchflihren. Die fri
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehende
Uberhénge bei den technischen Priifungen von Gebrauchtwagen).

Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewahrleistet Datenqualitat. Bei der administrativen Zulassun
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in di
Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA gelader
Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsamterr
Durch die vorgangige Priifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC
anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fiur Strassen ist es ausgeschlossen, das
nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungsprozes
zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass di
vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auc
in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Di
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 200
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zut
Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurc
sich eine Kontrolle der Fahrzeuge erubrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beir
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung de
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimpo
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVE
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an di
Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) angeglicher
Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnachteile fi
Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Méarkten bzw. der grésseren Produktauswal
profitieren insbesondere die Konsumenten.

Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhohung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen b
den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Priifungen von Gebrauchtwagen eingeset:
werden konnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert dere
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durc
die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren samtlich
Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen wvc
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunki
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen i
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, diese
Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch di
Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehoért di
vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit at
unseren Strassen bringen.



e Starkung der Selbstverantwortung der Burger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem i
der Schweiz bewéhrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in andere
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaratio
Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

¢ Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstoffe
wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umweltschonende
Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf der
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonale
Strassenverkehrsédmtern fur eine ldentifikationskontrolle mehr ndétig. Dies hat eine massiv
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.

e Erhohung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung de
Zulassungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehend
Vergrosserung des Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberer
Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Burgern ohne Einnahmenrickgang bei Bund und Kantonen

Kein Ruckgang der Einnahmen. Kinftig kdnnen die Importeure wahlen, ob sie in der E
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemas
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wir
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rickgan
der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keine
Einnahmeausféallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fir Aufgebote zt
periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

e Kosteneinsparungen fur KMU und Burger. Die administrative Zulassung kommt KMU un
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das z
Kosteneinsparungen (keine Gebihren fir ldentifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. kein
Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere burokratisch
Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tiefere
Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Bericksichtigung finden
werden.

Freundliche Griisse
Thomas Utiger
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Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Oberweningen, 24. April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung liber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und
die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf
setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr
Verkehrssicherheit® um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrussen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlassungs-
frist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwiirfen Stellung, insbesondere mit Blick auf die
vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmanéver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo. Dar-
bellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, eine
Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicher-
heit" auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht mehr
um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

e Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher missen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren beriicksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und Aus-
rustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem ent-
halten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) standard-
massig die fir eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung berlick-
sichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulassungsverfah-
ren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der bestehenden Or-
ganisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

¢ Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fir die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur aufwan-
digen Identifikationskontrolle vorzufuhren (Verzicht auf Priifung, ob Fahrzeug und Konformitats-
papiere (CoC) tibereinstimmen). Die Kantone stiutzen sich namlich auf die in der EU (vom Her-
steller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein Uahr
und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies erhoht
die Effizienz des Zulassungsprozesses.

¢ Mehrfachpriifung entfillt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung pruft Disposition Dokumente; 3. Disposition tibergibt (in den meisten Kan-
tonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den vor-
gelagerten Priifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung prift der Verkehrsexperte die Do-
kumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein letz-
tes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur noch
vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der Inver-
kehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

e Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tiber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC uibernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die Dis-
position entlastet, da sie — wie bei den jahrlich tber 300'000 importierten Fahrzeugen mit Typen-
genehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei wer-
denden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehender
Uberhange bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

e Vereinfachte Zulassung gewéhrleistet Datenqualitédt. Bei der administrativen Zulassung wer-
den die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in die
Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA geladen.
Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenverkehrsam-
tern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-Ubereinstimmungsbescheinigung
(CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt fur Strassen ist es ausgeschlos-
sen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone im vereinfachten Zulassungspro-
zess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Praxis in den EU-Mitgliedstaaten,
dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur Folge hat. Somit ist die Daten-
qualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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e Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die Ver-
einfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000 km),
die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum Zeit-
punkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch sich
eine Kontrolle der Fahrzeuge eribrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim Strassenver-
kehrsamt in definierten Ausnahmefallen maéglich. Somit ist die Ubereinstimmung der Fahrzeuge
mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

e Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport ge-
neriert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an
die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) an-
geglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wettbewerbsnach-
teile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der grésseren Produktaus-
wahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

e Erhéhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen bei
den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen einge-
setzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren Ver-
kehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch durch
die U'bernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren samtliche
Teilnehmer am Strassenverkehr.

o Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses
Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehért die verein-
fachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf unseren
Strassen bringen.

o Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen Be-
reichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Handler/Fahr-
zeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

e Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schadstof-
fen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umweltschonen-
der Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung auf dem
Korrespondenzweg die Umwelt: denn kiinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen Strassenver-
kehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr noétig. Dies hat eine massive Senkung des
CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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« Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des An-
gebots fiihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und Kan-
tonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU typen-
genehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass Mo.
Darbeliay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird je-
doch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rlck-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausféllen kommen, da der Kanton die frei werdenden Pruf-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

« Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und Buir-
gern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kostenein-
sparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprufung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten und
Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fithrt. Der geringere biirokratische Aufwand bei der Zu-
lassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fiihrt letztendlich zu tieferen Konsumentenpreisen
und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Berick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Als Ansprechperson steht Innen Katrin Schena-Rau jederzeit gerne zur Verflgung.

Freundliche Griisse ?
it
I{m ena-gau - =

Touring Garage AG
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Ueberland-Garage M. Meyer AG
Bielstrasse 21
2545 Selzach

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)

3003 Bern

Selzach,
den 12.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Martin Meyer, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
.Vereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschlage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Verdnderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens
__ als unumgénglich,

e - - N - - -

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verlangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kaufem von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, storen die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
Die Limitierung der Priiforganisationen;

Die administrative Vereinfachung

(Anzahl notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen),;

Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren

(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich solite die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen

Importfahrzeugen umgesetzt werden.
Martin Meyer
Unterschrift: i

Ueberland-Garage
M. Meyer AG
2545 Selzach

Tel. 032 641 13 69

Freundliche Griisse,
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Eidgenossisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Lyssach, 23. Marz 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung iiber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfilhrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 ertffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

» Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmias-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

* Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit® auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

¢ Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren ber(icksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausrustungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berticksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

* Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnotig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wandigen Identifikationskontrolle vorzufiihren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhoht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

e Mehrfachpriifung entfallt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behorden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA prift bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung prift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprufung prift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung*) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prUft das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prifungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges geprift. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

¢ Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung ver-
kurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten tber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich iber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriufungen und Aufgebote mehr durchfiihren. Die frei
werdenden Ressourcen kdnnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Prufungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

e Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewanhrleistet.
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e Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fir neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen,
wodurch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eribrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmeféllen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

e Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschopfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fur Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Méarkten bzw. der grosse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

« Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fluhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden konnen. Die zeitnahe Uberpriifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

« Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberprifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

« Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Blrger.

5. Okologische Vorteile

« Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhdhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern flr eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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« Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kunftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Ruck-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

« Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fihrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beruck-
sichtigung finden werden.
Kontakt. Als Ansprechperson stehe ich lhnen jederzeit gerne zur Verfugung.

Freundliche Grii

André Vogel
Geschaéaftsflhrer
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Eidgendssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Wil, Freitag 13. April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung tliber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfithrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS
und die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Ent-
wurf setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und
mehr Verkehrssicherheit® um.

1. Vorbemerkungen

e Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassun-
gen zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der Vernehmlas-
sungsfrist (bis 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung, insbesondere mit Blick
auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

e Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmandver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK — vom Parlament beauftragt, ei-
ne Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssi-
cherheit* auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht es nicht
mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay umgesetzt
wird.

Swiss Import von Rotz AG  Bild/Postfach 975 9500 Wil Telefon 0719133366 info@vonrotzch www.vonrotz.ch
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2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

¢ Modernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur |dentifikation vorgefiihrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berticksichtigt die rasanten fahrzeug- und do-
kumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
Ausristungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen (CoC) stan-
dardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative Zulassung
berticksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsdmtern, das Zulas-
sungsverfahren fur Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der be-
stehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

e Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausriistungsvorschriften der EU bewéahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur auf-
wéndigen |dentifikationskontrolle vorzufithren (Verzicht auf Prifung, ob Fahrzeug und Konformi-
tatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stiitzen sich namlich auf die in der EU (vom
Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als ein
Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu. Dies
erhéht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

e Mehrfachpriifung entfallt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdérden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung priift Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prifungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung priift der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung“) vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprifungen.

e Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsamtern. Die administrative Zulassung ver-
kirzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus dem
CoC ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und die
Disposition entlastet, da sie — wie bei den jahrlich Uber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationspriifungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehen-
der Uberhénge bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

e Vereinfachte Zulassung gewihrleistet Datenqualitit. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fir das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA ge-
laden. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den Strassenver-
kehrsamtern. Durch die vorgangige Prufung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige Pra-
xis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme zur
Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.
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e Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fiur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge
zum Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wo-
durch sich eine Kontrolle der Fahrzeuge eriibrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen méglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

e Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom
UVEK vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vor-
schriften an die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) angeglichen. Dadurch werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie Wett-
bewerbsnachteile fiir Schweizer KMU vermindert. Von den grosseren Markten bzw. der grésse-
ren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

e Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprufung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfalle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhéht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

o Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die gréssten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, die-
ses Ziel zu erreichen. Denn sie fihrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen
durch die Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehort
die vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit
auf unseren Strassen bringen.

o Stirkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration Hand-
ler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Burger.

5. Okologische Vorteile

e Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden Schad-
stoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Anzahl umwelt-
schonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die Zulassung
auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kunftig sind keine Fahrten zu den kantonalen
Strassenverkehrsamtern fur eine ldentifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine massive
Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.
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e Erhéhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des Zulassungsver-
fahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende Vergrésserung des
Angebots fiihren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere Fahrzeuge ersetzt
wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Biirgern ohne Einnahmenriickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig konnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU ty-
pengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu gemass
Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der Volumenfahrzeuge wird
jedoch weiterhin im bewahrten Typengenehmigungsverfahren zugelassen, weshalb kein Rick-
gang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim Kanton wird es auch zu keinen
Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden Prif-Ressourcen fur Aufgebote
zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

¢ Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu Kosten-
einsparungen (keine Gebuhren fur ldentifikationspriifung) und Zeitgewinn (z. B. keine Anfahrten
und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere burokratische Aufwand bei
der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen Konsumenten-
preisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung Beriick-
sichtigung finden werden.

Kontakt. Marius Huber steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfigung.

Freundliche Grusse
SWISS IMPORT
ild / Postfac
o ol B9 G500 Wil
Marius Huber
Leitung Swiss Import von Rotz AG
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Bundesamt flr Strassen ASTRA
Weltpoststr. 5

3015 Bern

Mail: V-FA@astra.admin.ch

Zofingen, 24. April 2018

Stellungnahme des Schweizerischen Carrosserieverbandes VSCI zur Anhérung:
«Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungsprifung von
Strassenfahrzeugen und Einfuhrung eines neuen Fahrtschreibers»

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank fir die Méglichkeit zu dieser Verordnung Stellung zu nehmen.

Der Schweizerische Carrosserieverband VSCI ist die Organisation der Arbeitswelt, welche nebst
den Reparaturberufen Carrosseriespengler und Carrosserielackierer den Fahrzeugbau vertritt.

Die Fachkommission Nutzfahrzeuge (verbandsinterne Vertretung Fahrzeugbau) hat die
Vernehmlassung «Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung von
Strassenfahrzeugen und Einfuhrung eines neuen Fahrtschreibers» gepruft und steht hinter der
Vorlage mit Ausnahme des Punktes beziiglich Anderungen in der «Fahrzeugzulassung», welche
in den Artikeln 30-34 geregelt ist:

Vorgesehener Art. 32 Selbstabnahme

«Abs. 1-3: Neu wird die Mdglichkeit der Kantone, Prifungen (Ausflllen des Prifungsberichts,
Funktionskontrolle) zu delegieren, erweitert (Ausdehnung auf weitere Fahrzeugarten wie z. B.
Lastwagen, Traktoren). Bedingung fir eine Delegation ist wie bisher das Vorliegen einer
schweizerischen Typengenehmigung oder eines schweizerischen Datenblatts. Wie bis anhin
obliegt es den Kantonen zu bestimmen, welche Prifungen an welche Organisationen delegiert
werden und welche Bedingungen dafir erfullt werden mussen (Qualitatssmanagement, Aus- und
Weiterbildungen usw.). Fur neue Fahrzeuge (Fahrzeuge gemass Art. 30 Abs. 2 E-VTS) ist bei
der Selbstabnahme keine Funktionskontrolle vorgeschrieben (analog zur Zulassungsprifung
durch die Zulassungsbehorde gemass Art. 30 Abs. 1 E-VTS).»

Unsere Stellungnahme zum vorgesehenen Artikel 32:

Bei Annahme der neuen Bestimmung, wirde in Zukunft die Mdglichkeit einer vereinfachten
Zulassung fur alle Fahrzeugtypen bestehen. Das heisst, es wurde sich auch auf Nutzfahrzeuge
der Klassen N2/3 und deren Anhanger der Klassen O3/4 beziehen — in welchen wir als
Herstellerbranche unsere Erfahrungswerte haben:

Schweizerischer Carrosserieverband VSCI | Forstackerstrasse 2B | 4800 Zofingen
T062 7459080 | F 062 745 90 81 | vsci@vsci.ch | www.vsci.ch



Wir sind Servicecenter und Partner der kantonalen MFK, auf deren Terrain durch die Behérden
Kontrollen teilweise oder ganz durchgefiuhrt werden. Naturlich werden bei uns nicht nur
Eigenprodukte durch eben erwahnte Behdrden kontrolliert/vorgefuhrt. Ein Grossteil der
Fahrzeuge sind amtliche Kontrollen von Fremdfabrikaten, Handelsprodukten oder
Importfahrzeugen unserer Kunden und Wiederverkaufer. Wir erleben dabei vielfach, dass diese
Fahrzeuge beziglich gesetzlichen Abmassen (z.B. Breite), Anordnung von Unterfahrschutz
(Hbhe ab Boden), Anlage der Konturmarkierungen nicht der schweizerischen und auch nicht der
europdaischen Gesetzgebung entsprechen. Hinzu kommt, dass die Bremsen jeweils so mager
ausgelegt sind, dass die Fahrzeuge schon beim Import nicht die erforderlichen Werte erreichen.
Dies wirde ohne Funktionskontrolle erst bei der amtlichen Nachprifung friihestens ein Jahr
spéater festgestellt. Die Sicherheit auf den Schweizer Strassen durch die Topographie, welche
sich massgeblich von Landern mit weniger Gebirge unterscheidet, ist somit nicht mehr
gewahrleistet.

Der «Wildwuchs» an Fahrzeugen mit einer EU-Gesamtzulassung, welche ein oder zwei Jahre (je
nach Prifperiode) «ungeschaut» auf unseren Strassen verkehren, bedeuten aber in unseren
Augen ein zu grosses Risiko. Notabene werden somit wieder ,Handelshemmnisse” zu Lasten
unserer Schweizer Fahrzeugbauer, Produktionsbetriebe und Arbeitgeber aufgebaut. Nebenbei
haben diese Handelshemmnisse den ungewinschten Nebeneffekt, dass die Arbeitsplatze bei
den betroffenen Betrieben nicht mehr gesichert werden kénnen.

Auf Grund dieser Sachverhalte widersprechen wir folgenden beiden Punkten des vorgesehenen
VTS-Textes:

«Bei Fahrzeugen mit Typengenehmigung kann das Strassenverkehrsamt die Erstprifung mit
einer Selbstabnahme delegieren (sprich Ausfiillen des Prifberichts sowie Funktionskontrolle).

Bei Fahrzeugen mit einer europaischen Gesamtzulassung (z.B. COC vorliegend) kann ein
schweizerisches Datenblatt beantragt werden, und unter dieser Voraussetzung kann ebenfalls
eine Selbstabnahme delegiert werden.

Bei einer Selbstabnahme ist keine Funktionskontrolle mehr notwendig.»

Wir empfehlen, die Selbstabnahme in dieser Form nochmals zu prufen.

Wir hoffen, Sie kdnnen unsere Sichtweise nachvollziehen. Gerne stehen wir IThnen flr weitere
Auskunfte/Gesprache zur Verfigung.

Freundliche Grisse

Thjmés F@tsch RuedyMarti

Geschaftsfuhrer Prasident Fachkommission NFZ

Schweizerischer Carrosserieverband VSCI | Forstackerstrasse 2B | 4800 Zofingen
T062 7459080 | F 062 745 90 81 | vsci@vsci.ch | www.vsci.ch



Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Vernehmlassung (VTS)

3003 Bern

Per E-Mail an: V-FA@astra.admin.ch

25 April 2018

Vernehmlassung UVEK zur Verordnung Ulber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Stellungnahme zur Anderung der technischen Anforderungen und der Zulassungspriifung
von Strassenfahrzeugen und Einfiihrung eines neuen Fahrtschreibers

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das am 17. Januar 2018 eréffnete Vernehmlassungsverfahren betreffend VTS und
die uns von Frau Bundesratin Doris Leuthard unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen. Der Entwurf
setzt die Mo. Darbellay (13.3818) betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr

Verkehrssicherheit* um.

1. Vorbemerkungen

¢ Vorgeschlagene Anpassungen. Wir begrissen die vom UVEK vorgeschlagenen Anpassungen
zur Umsetzung der Mo. Darbellay. Gerne nehmen wir nachfolgend innert der
Vernehmlassungsfrist (bis heute, 25. April 2018) zu den Verordnungsentwirfen Stellung,

insbesondere mit Blick auf die vereinfachte Zulassung von Strassenfahrzeugen.

¢« Mo. Darbellay ist zeitnah und ohne Stérmand&ver umzusetzen. Mit der Annahme der Mo.
Darbellay wurde der Bundesrat — gegen den Willen des UVEK - vom Parlament beauftragt, eine

Regelung betreffend ,Vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und

Verkehrssicherheit" auszuarbeiten. Im Rahmen des laufenden Vernehmlassungsprozesses geht
es nicht mehr um die Frage ob, sondern einzig noch darum wann und wie die Mo. Darbellay

umgesetzt wird.

Veracruz Solutions Inc. 4-45 Borden Avenue, Dartmouth, Nova Scotia Canada B3B 1C7

902-481-8153 Phone / 902-860-4422 Fax / infof@vsiworldwide.com



2. Verbesserung von Effizienz und Prozessen bei Kantonen

Meodernisierung des Zulassungsverfahrens. Bisher mussen direktimportierte Fahrzeug beim
Strassenverkehrsamt zur Identifikation vorgefuhrt werden. Diese Regelung ist heute nicht mehr
zeitgemass. Denn das geltende Kontrollverfahren berlicksichtigt die rasanten fahrzeug- und
dokumententechnischen Entwicklungen nicht. So haben sich bspw. die technischen Bau- und
AusriUstungsvorschriften der EU fur Autos, Lieferwagen und Reisecars langst etabliert. Zudem
enthalten die vom Hersteller ausgestellten EU-Ubereinstimmungsbescheinigungen {CoC)
standardmassig die fur eine Zulassung erforderlichen Informationen. Die administrative
Zulassung berucksichtigt diese Entwicklungen und erlaubt es den Strassenverkehrsamtern, das
Zulassungsverfahren fir Fahrzeuge, welche ohne Typenschein importiert werden, innerhalb der
bestehenden Organisationsstrukturen effektiv zu modernisieren.

Vereinfachte Zulassung verbessert Effizienz. Fur Autos, Lieferwagen und Reisecars haben
sich die technischen Bau- und Ausristungsvorschriften der EU bewahrt. Es ist daher schlicht
unnétig, die Fahrzeuge in der Schweiz fur die Zulassung beim Strassenverkehrsamt zur
aufwandigen Identifikationskontrolle vorzufuhren (Verzicht auf Profung, ob Fahrzeug und
Konformitatspapiere (CoC) Ubereinstimmen). Die Kantone stltzen sich namlich auf die in der EU
(vom Hersteller) ausgestellten Konformitatspapiere und lassen neue Fahrzeuge (nicht alter als
ein Jahr und weniger als 2000 km) auf rein administrativem Weg (vereinfachtes Verfahren) zu.
Dies erhéht die Effizienz des Zulassungsprozesses.

Mehrfachpriifung entféllt. Bisher werden die gleichen Dokumente von den Behdrden funfmal
kontrolliert! 1. ASTRA pruft bei der CO2-Besteuerung Abgas- und Sicherheitsvorgaben; 2. bei
kantonaler Anmeldung pruft Disposition Dokumente; 3. Disposition Ubergibt (in den meisten
Kantonen) vor Terminvergabe Dokumente an Verkehrsexperten, der gleiche Punkte wie bei den
vorgelagerten Prufungen kontrolliert; 4. bei Identifikationsprifung pruft der Verkehrsexperte die
Dokumente und es erfolgt der Ubertrag (d. h. ,Abschreibe-Ubung') vom CoC auf das Formular
13.20A und 5. prift das Schalterpersonal bei der Zulassung am Schalter die Dokumente ein
letztes Mal. Diese Prufungen werden im neuen Verfahren reduziert: Die Dokumente werden nur
noch vom ASTRA bei der zwingenden CO2-Besteuerung und vom Kanton am Schalter vor der
Inverkehrsetzung des Fahrzeuges gepruft. Damit entfallen unnétige Mehrfachprofungen.

Optimierung der Prozesse bei Strassenverkehrsdmtern. Die administrative Zulassung
verkurzt die Zulassung beim Vollzugskanton. Die Daten Uber das Fahrzeug werden direkt aus
dem CoC Ubernommen. Zudem wird der Ressourceneinsatz bei Fachexperten verbessert und
die Disposition entlastet, da sie —wie bei den jahrlich GUber 300'000 importierten Fahrzeugen mit
Typengenehmigung — keine Identifikationsprufungen und Aufgebote mehr durchfihren. Die frei
werdenden Ressourcen kénnen anderweitig eingesetzt werden (z. B. fur den Abbau bestehender
Uberhénge bei den technischen Prifungen von Gebrauchtwagen).

3. Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen

Vereinfachte Zulassung gewdhrleistet Datenqualitdt. Bei der administrativen Zulassung
werden die von den Kantonen aus dem CoC abgeschriebenen Daten fur das Einzelfahrzeug in
die Datenbank des Zulassungskantons und von dort in die zentrale Datenbank des ASTRA
geladen. Dabei erfolgt die Datenbearbeitung durch kompetentes Personal bei den
Strassenverkehrsamtern. Durch die vorgangige Prifung der Zollpapiere und der EU-
Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC) anlasslich der CO2-Besteuerung durch das Bundesamt
fur Strassen ist es ausgeschlossen, dass nicht zulassungsfahige Fahrzeuge durch die Kantone
im vereinfachten Zulassungsprozess zugelassen werden. Schliesslich zeigt die langjahrige
Praxis in den EU-Mitgliedstaaten, dass die vereinfachte Zulassung keine Umsetzungsprobleme
zur Folge hat. Somit ist die Datenqualitat auch in Zukunft gewahrleistet.

Vereinfachte Zulassung stellt Ubereinstimmung mit geltenden Vorschriften sicher. Die
Vereinfachung gilt nur fur neue Fahrzeuge, (d. h. nicht alter als ein Jahr und weniger als 2000
km), die in der EU typgenehmigt sind. Damit ist praktisch sichergestellt, dass die Fahrzeuge zum
Zeitpunkt der Zulassung noch vollumfanglich den geltenden Vorschriften entsprechen, wodurch



sich eine Kontrolle der Fahrzeuge ertbrigt. Im Ubrigen ist eine Funktionskontrolle beim
Strassenverkehrsamt in definierten Ausnahmefallen moglich. Somit ist die Ubereinstimmung der
Fahrzeuge mit den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Zulassung gewahrleistet.

Angleichung der Normen beseitigt Wettbewerbsnachteile. Der Direkt- und Parallelimport
generiert eine jahrliche volkswirtschaftliche Wertschépfung von 1,5 Mia. CHF. Mit den vom UVEK
vorgeschlagenen Anderungen werden die schweizerischen fahrzeugtechnischen Vorschriften an
die Vorschriften der EU und der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
angeglichen.  Dadurch  werden technische Handelshemmnisse abgebaut sowie
Wettbewerbsnachteile fir Schweizer KMU vermindert. Von den grésseren Markten bzw. der
grosseren Produktauswahl profitieren insbesondere die Konsumenten.

4. Gesellschaft profitiert von Verbesserungen

Erhdhung der Verkehrssicherheit. Die administrative Zulassung fuhrt zu freien Ressourcen
bei den Strassenverkehrsamtern, die z. B. zur technischen Prifungen von Gebrauchtwagen
eingesetzt werden kénnen. Die zeitnahe Uberprifung von Gebrauchtwagen verbessert deren
Verkehrssicherheit und wirkt praventiv gegen Unfélle. Zudem wir die Gesamtsicherheit auch
durch die Ubernahme von internationalen technischen Vorschriften erhoht. Davon profitieren
samtliche Teilnehmer am Strassenverkehr.

Beitrag zu Via sicura. Im Rahmen von Via sicura sollen mit einer Reihe von Massnahmen vor
allem die bestehenden Vorschriften besser durchgesetzt und die grossten Unfallschwerpunkte
beseitigt werden. Ziel von Via sicura ist es u. a., dass nur noch gut ausgebildete Menschen in
sicheren Fahrzeugen auf den Strassen verkehren. Die Umsetzung der Mo. Darbellay hilft, dieses
Ziel zu erreichen. Denn sie fuhrt zu einer zeitnahen Uberpriifung von Gebrauchtwagen durch die
Strassenverkehrsamter, was die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Somit gehoért die
vereinfachte Zulassung zu den Faktoren, die eine markante Verbesserung der Sicherheit auf
unseren Strassen bringen.

Starkung der Selbstverantwortung der Biirger. Die vereinfachte Zulassung entspricht dem in
der Schweiz bewahrten Prinzip der Selbstdeklaration (z. B. Steuererklarung), das in anderen
Bereichen der Fahrzeugzulassung heute bereits angewendet wird (Selbstdeklaration
Handler/Fahrzeughalter). Dies starkt die Selbstverantwortung der Birger.

5. Okologische Vorteile

Massive Senkung des CO2-Ausstosses entlastet Umwelt. Die Einbindung der neuen Abgas-
Vorschriften der EU ins Schweizer Recht reduziert den Ausstoss von lokal wirkenden

»Schadstoffen wie Stickoxyden und Russpartikeln. Dies fuhrt zu einer Erhoéhung der Anzahl

umweltschonender Fahrzeuge. Zudem schonen die erleichterte Fahrzeugzulassung und die
Zulassung auf dem Korrespondenzweg die Umwelt: denn kinftig sind keine Fahrten zu den
kantonalen Strassenverkehrsamtern fur eine Identifikationskontrolle mehr nétig. Dies hat eine
massive Senkung des CO2-Ausstosses zur Folge, was die Umwelt zum Wohle aller entlastet.



Erhdhung des Anteils von effizienteren Fahrzeugen. Die Vereinfachung des
Zulassungsverfahrens und die mit der Harmonisierung der Vorschriften einhergehende
Vergrésserung des Angebots fuhren dazu, dass alte Technik durch effizientere und sauberere
Fahrzeuge ersetzt wird.

6. Finanzielle Entlastung von KMU und Birgern ochne Einnahmenrilickgang bei Bund und
Kantonen

Kein Riickgang der Einnahmen. Kinftig kénnen die Importeure wahlen, ob sie in der EU
typengenehmigte Fahrzeuge wie bisher mit Datenblattern des ASTRA zulassen oder neu
gemass Mo. Darbellay (13.3818) direkt mit einem CoC. Die grosse Mehrheit der
Volumenfahrzeuge wird jedoch weiterhin im bewdahrten Typengenehmigungsverfahren
zugelassen, weshalb kein Riuckgang der Einnahmen auf Bundesebene zu erwarten ist. Beim
Kanton wird es auch zu keinen Einnahmeausfallen kommen, da der Kanton die frei werdenden
Pruf-Ressourcen fur Aufgebote zur periodischen Nachkontrolle einsetzen kann.

Kosteneinsparungen fiir KMU und Biirger. Die administrative Zulassung kommt KMU und
Burgern zu Gute. Sie profitieren von einem vereinfachten Zulassungsverfahren, das zu
Kosteneinsparungen (keine Gebuhren fur Identifikationsprifung) und Zeitgewinn (z. B. keine
Anfahrten und Wartezeiten bei Strassenverkehrsamtern) fuhrt. Der geringere burokratische
Aufwand bei der Zulassung von Fahrzeugen entlastet KMU und fuhrt letztendlich zu tieferen
Konsumentenpreisen und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Umsetzung. Gerne gehen wir davon aus, dass unsere Anliegen in der weiteren Umsetzung

Bertcksichtigung finden werden.
Kontakt. Als Ansprechperson steht |hnen der Unterzeichnende jederzeit gerne zur Verfiigung.
Freundliche Grisse,

ChOLcAacnA. .

Hillary Chouinard
President
hillary@vsiworldwide.com
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Zentrum im Giessen Bergamaschini & Lo Priore

Ueberlandstrasse 95

8600 Diibendorf
Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundesamt fiir Strassen (ASTRA)
Vernehmlassungen (VTS)
3003 Bern

Diibendorf,
den 12.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit spreche ich, unterzeichnender Monsieur Francesco Lo Priore, mich fiir die Darbellay Motion (13.3818) zur
,Vereinfachten Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit” aus folgenden Griinden aus:

Durch diverse Vorschlage der Darbellay-Motion wiirden administrative Schritte im Rahmen der Zulassung neuer
Importfahrzeuge vereinfacht werden. Diese Verdnderungen erweisen sich fiir die Entwicklung meines Unternehmens
als unumganglich.

Die heute wirksamen Bestimmungen sind langwierig und tragen nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.
Vielmehr werden im Rahmen der heutigen Priifungen Fahrzeuge ohne wahren Hintergrund kontrolliert, und somit
Wartezeiten zur Fahrzeugpriifung verlangert und Ressourcen nicht optimal eingesetzt.

Die Servicequalitat welche ich meinen Kunden und Kaufern von importierten Neufahrzeugen biete wird hierdurch
negativ beeinflusst.

In einem so konkurrierenden Geschaftsumfeld wie dem des Automobilvertriebs, storen die heutigen Bestimmungen
das Konkurrenzdasein - dies soll durch folgende Massnahmen der Darbellay Motion kompensiert werden:

e Die rein administrative (und nicht mehr physische) Priifung importierter Neuwagen;
e Die Limitierung der Priiforganisationen;
e Die administrative Vereinfachung
(Anzah| notwendiger Dokumente zur Zulassung von importierten Neuwagen);
o Die Reduzierung der Bearbeitungsgebiihren
(keine Besteuerung zur Uberpriifung von Typengenehmigungen mehr).

Schlussendlich sollte die Darbellay-Motion mit dem Ziel einer vereinfachten Bewilligung von neuen
Importfahrzeugen umgesetzt werden.

Freundliche Griisse,

Francesco Lo Priore

__‘——":T 7&

ZENTRUM IM GIESSEN

BERCAMASCHH\H & LO PRIORE

Uberlandstrasse 935 - 8600 Diibendorf
Web: www.azig.ch




	Abt Automobile AG
	Alain Beutler
	Atelier Olivier Peitrequin
	Auto Bissegg
	Auto Discount Uster AG
	Auto Höngg Belfanti AG
	Auto Import Uster AG
	Auto Kunz AG
	AUTO STEINER ZÜRICH AG
	Auto Uno GmbH
	Auto Vonk Sagl
	Auto Win
	Auto Züri West AG
	autociel SA
	Autofriberg AG
	Autohaus Schiess AG
	Autorena Gailiker AG
	AUTOZULASSUNG.CH GmbH
	Barras Ignace, Garage du Centre
	Bichsel Automobile GmbH
	BUCHER AG LANGENTHAL MOTOREX
	C. Guisolan Automobiles Sàrl
	CANTIENI MOTORS AG
	Car Audio Concept Sàrl
	Car Horizon
	Car Trade 24 GmbH
	Carfactory Niederurnen
	CarXpert Garage W .Pianezze
	City Garage SA Grandval
	Classica Motors SA
	cleverAuto.ch AG
	Daytona Automobile
	E+S Handels AG
	eaivt.org
	EGELAND Automobile AG
	enjoycars.ch
	Eric Senn Chur AG
	FOCH Automobiles SA
	Garage O. Haberthür
	Garage auto sport, G. Scuderi
	Garage Automeca Sàrl
	Garage Benz AG
	Garage Carrosserie du Bosquet Sàrl
	Garage Carxpert Bibisch'Autos
	Garage Central Cully
	Garage Central Rochat Sàrl
	Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
	Garage Christophe Fatton
	Garage DaniCorsa
	Garage de Fteé
	Garage de Grenetä
	Garage de La Berra Broillet SA
	Garage de la Croix
	Garage de la Ferme
	Garage de l'Asse
	Garage de l'Olympe
	Garage Delamadeleine et Cie
	Garage des Planchettes Sàrl
	Garage du Manoir Crettenand Jules
	Garage du Rocher Sàrl
	Garage du Stade SA
	Garage du Stand
	Garage du Vuasset
	Garage Ducrest Sàrl
	Garage F. Niggli - Autocenter
	Garage F1, Michele Di Giacomo
	Garage Favre SARL
	GARAGE FELIX CHUR
	Garage Gebidem
	Garage Holziken GmbH
	Garage Jacques Sester SA
	Garage Kolly R André
	Garage Laratta
	Garage Lebet
	Garage Moderne
	Garage Monnet Adrien
	Garage NS Automobiles
	Garage R. Clément
	Garage R. Dünki GmbH
	Garage Reparex SA
	Garage Rheingold
	Garage Rotondo AG
	Garage Ruf Michaël Sàrl
	Garage STC M. Stettler
	Garage Tosoni
	Garage Wegmüller
	Garage-Top GmbH
	GLOBAL  CAR  TRADING  AG
	GSHC Garage Station
	GT Cars
	GTXSA
	Kauth Automobile
	LBP Automobiles Sàrl
	LIBERO AUTOCENTER GMBH
	LINDENGARAGE
	Lucovente SA
	Marotta Garage Sàrl
	MB Handels & Finanz AG
	MC Autos J.-P. Melly Sàrl
	meinjahreswagen.ch
	Michael Schlotter
	NEIDHART STÄFA AG
	Orlando Engel Gmbh
	OTTO'S AG
	OTTO'S CARS AG
	Pace Cars Diffusion
	PDG driving4free SA
	Pocar SA
	René Kunz
	RS-Racing Garage Steiner
	S.M.P. Garage Sàrl
	S.R. automobiles Romont Sàrl
	TCA- TOP CAR AG
	Techlantic Ltd.
	Tellimattgarage A. Furrer
	Thomas Burkhard
	Thomas Utiger
	Touring Garage AG
	Ueberland-Garage M. Meyer AG
	VOGELS OFFROADS AG
	Von Rotz Autowelt
	VSCI Schweizerischer Carrosserieverband
	VSI Worldwide Trading Inc
	Zentrum im Giessen Bergamaschini & Lo Priore

